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Vorbemerkung zrur 4. AuIIage:

Die Anleitung zum Ausfüllen der Intrastat-Vordrucke enthält grundsätdich alle Informationen und

Schlüsselnummern (außer den Warennummern für Feld 13), die zur Erstellung der Intrastat-Meldungen

notwendig sind.

Die Warennummern für Feld 13 sind dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik zu enbtehmen,

welches über das Statistische Bundesamt erworben werden kann.

Die 4. Auflage der Anleitung zum Ausfüllen der Intrastat-Vordrucke bringt nochmals Verbesserungen in der

Beschreibung des Konzepts der InJrahandelsstatistik. Außerdem wird der Katalog der Beispiele und Sonderfälle

um neue Erkenntnisse und Erfahrungen erweitert, die bei der Aufbereitung der Intrastat-Meldungen und im

täglichen Informationsaustausch mit den Auskunftspflichtigen und Ddttanmeldern gewonnen wurden.
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Anleitung zum Ausfüllen der Intrastat-

Vordrucke "Versendungu und ilEingeng'r

Vorwort

Die Statistik des Handels zwischen den Mitglied-
staaten der Europiüschen Union (Intrahandelsstati-
stik) dient dem Zweck, aktuelle Daten über den in-
nergemeinschaftlichen Handel Deutschlands in den
vielfältigsten Gliederungen bereitzustellen. Solche
Ergebnisse werden von den Gemeinschafuor-
ganen, den nationalen Regierungen, Wirtschafts-
und Unternehmenwerbänden, Instituten der
Marktforschung und Marktbeobachhrng sowie
Unternehmen benötigt, um u.a. Analysen über die
eigene europäische Wettbewerbsfähigkeit, die Im-
port- und Exportabhäingigkeit bei einzel,nen Gütern
und Branchen sowie über Preisentwicklungen im
Intrahandel durchführen zu können. Folglich ist
das Ziel der statistischen Beobachtung auch aus-
schließlich die Darstellung der tatsächlichen
Warenbewegungen zwischen Deutschland und den
anderen EU-Mitgliedstaaten. Nur wenn eine Ware
Deutschland mit dem Ziel eines anderen EU-Mit-
gliedstaates verläßt oder aus einem anderen EU-
Mitgliedstaat nach Deutschland verbracht wird, ist
eine statistische Meldung zur Intrahao.delsstatistik
zu machen.

Für die Übermittlung der Daten des Intrahandels
an des Statistische Bundesamt sind die Intrastat-
Vordrucke N-Versendung und -Eingang ilt:ver-
wenden. Wie sie auszufüllen sind, edäutert diese
Anleitung im einzelnen.
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1. Allgerneine Hinweise

l.l Zwer]r

Zw eckder Intrahandelsstatistik ist die Erhebuug

des gegenseitigen tatsächlichen Warenverkehrs

zwischen Deutschland und den anderen EU-

Mitgliedstaaten (Versendungen und Eingänge).

Die -Intrastat-Vordrucke dienen hierbei zur Über-

mittlung der statistischen Angaben des Auskunfts-

pflichtigen über seine innergemeinschaftlichen

Warenverkehre mit Gemeinschaftswaren an das

Statistische Bundesamt.

Gemeinschaftswaren sind Waren, die in der Ge-

meinschaft gewonnen oder hergestellt wurden oder

sich im zollrechtlich freien Verkehr der Gemein-

schaft befinden; alle anderen Waren gelten als

Nichtgemeinschaft swaren

Der innergemeinschaftliche Warenverkehr mit

Nichtgemeinschaftswaren wird statistisch im

Rahmen der vorgeschriebenen Zollbehandlung

erhoben, d.h. mit Exemplar Nr. 2 (Ausfirhran-

meldung) bzw. Nr. 7 @infuhranmeldung) des

Einheitspapiers; eine Intrastat-Meldung mit

Vordruck N darf hierbei nicht erfolgen.

1.2 Auskunftspflicht

Auskunftspflichtig ist grundsätzlich jede natürliche

oderjuristische Person (auch des öffentlichen

Rechts), die eine deutsche Umsatzsteuemummer

hat und einen Vertrag mit einem ausländischen

Geschäftspartner abschließt, der dazu führt, daß

eine Ware zwischen Deutschland und einem ande-

ren EU-Mitgliedstaat verbracht wird. Die Aus-

larnftspflicht besteht unabhängig davon, ob die

inländische Person oder der ausländische Ge-

schäftspartner die Beförderung der Waren durch-

fährt oder veranlaßt.

Liegt dagegen kein Vertrag zwischen einem Inlän-

der und einem ausländischen Geschäftspartner vor,

so ist diejenige in Deu.tschland umsatzsteuerpflich-

tige Person auskunftspflichtig, die die Waren ver-

sendet bzw. entgegennirnmt.

Anders ausgedrüch:

hn Versend.ungsfall'ist in der Regel derienige

ausfunfispflichtig gegenüber der Statistik, der eine

innergemeinschafiliche Lieferung irn Sinne des

Um.satzsteuergeseaes ausfiihrt. En*prechend ist

irn Eingangsfall grundfrrzlich derienige aus-

funftspflichtig, der einen inner gemcins chafilichen

Erwerb irn Sinne des Umsatzsteuergesetzes tdtigt.

Daräber hinaus erstreckt sich die Auskunftspflicht

auch auf unentgeltliche Versendungen und Ein-

gänge sowie innergemeinschaftliche I-ohnverede-

luugsverkehre.

Die Auskunftspflicht verlagert sich nicht, wenn ein

Dritter oder mehrere Dritte, z.B. Spediteute, mi1

der Erstellrng der statistischen Meldung beauftragt

wird bzw. werden (Drittaomelder). Der Aus-

kunftspflichtige bleibt auch in diesem Fall für die

Richtigkeit der gelieferten Angaben verantwort-

lich.

1.3 Befreiungen

1.3.1 Privatpersonen sind grundsätzlich von der

Auskunftspflicht befreit.

Aber: Waren, die von inkindischen Untemehmen

an Privatpersonen in anderen EU-Mitgliedstaatm

gesandt werden, bzw. Eingönge von Waren, die

von Privatpersonen in anderen EIJ -Mit gliedstaaten

an deutsche Untemehmen gesandt werden, sind

grundsd,tzlich dur ch das inkindß che Unt ernehmen

-J-



anzumclden. amsritze mft prtvatun Selbstabholem

sind nicht zu rnelden.

1.3.2 Von der Meldepflicht befreit sind inländi-

sche lJnternehmen, deren Versendungen in andere

E{J.Mitgliedstaaten oder Eingänge aus anderen

EU-Mitgliedstaaten den Statistischen Wert (siehe

Ausftihrungen in Abschnitt 5. zum Vordruck-

Feld 19) von 200 OOO DM im Vorjahr nicht

überschritten haben. Wird die vorgenannte Wert-
grenze erst im laufenden Kalenderjahr überschrit-

ten, sind ab dem folgenden Monat statistische

Meldungen abzugeben.

1.3.3 Nicht anzumelden sind alle Warenbewegun-

gen, die im Anhang 6 @efreiungsliste) aufgefrihrt

sind.

1.4 Anwendu4gsbereich

Die Intrastat-Vordrucke können in allen Fällen des

Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten mit Ge-

meinschaftswaren verwendet werden.

Bei innergemeinschaftlichen Warenverkehren mit
Nichtgemeinschaftswaren ist weiterhin das Ein-

heitspapier zu venpenden, soweit nicht die Ver-

wendung anderer Formulare ausdräcklich vorge-

sehen ist.

Im Warenverkehr mit den Kanarischen Inseln, den

französischen überseeischen D6partemerrts, dem

Berg Athos, den britischen Kanalinselr und den

Aland-Inseln muß ebenfalls weiterhin das Ein-

heitspapier Exemplar Nr. 2 bzw. 7 verwendet

werden; eine Intrastat-Meldung darf nicht abgege-

ben werden.

Werden Gemeinschaftswaren über einen anderen

EU-Mitgliedstaat in ein Drittland ausgeführt und

wird das zollrechtliche Ausfuhrverfahren erst in

dem anderen EU-Mitgliedstaat eröffiet, so ist ftir
die innergemeinschaftliche Warenbewegung

grundsätzlich eine Intrastat-Meldung Versendung

abzugeben.

Sinngemäß ist eingangsseitig zl verfahren, wenn

Gemeinschaftswaren aus anderen EU-Mitgliedstaa-

ten erst in Deutschland in das zollrechtliche Aus-
fi.rhrverfahren überführt werden.

Im übrigen wird auf Anhang 7 (Anwendung des

Intrastat-Erhebungssystems) verwiesen.

1.5 Berichtszcitraum

Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender-

monat, in dem der innergemeinschaftliche Waren-
verkehr stattgefunden hat. Der innergemeinschaft -

liche Warenverkehr kann ausnahmsweise auch im
darauffolgenden Monat gemeldet werden, wenn

die dem Warenverkehr und seiner statistischen

Meldung zugrunde liegende Rechnung (auch pro-

formarechnuugen oder TeilrechnirngeQ erst im
darauffolgenden Monat ausgestellt bzw. vorgelegt

wird.

Aufjeden Fall muß ein innergemeinschaftlicher

Warenverkehr spätestens im darauffolgenden

Monat statistisch angemrldet werden, auch wenn
sich die Rechnungsstellung bzw. der Rechnungs-

eingang weiter verzögert.

Beispiele:

Eine Ware wird imMai nach Frankreich
versendet, die Rechnung darüber aber erst im Juni
ausgestellt; hier ist der Berichtsmonat der Juni.

Eine Ware wird im August aus Italien bezogen, die
Rechnung hieräber trifft bei dem deutschen
Bezieher aber erst im September ein; hier ist der
Berichtsmonat der September.

Eine Ware wird im September nach Dänemark
ausgeliefert, die Rechnung aber erst im Dezember
erstellt; hier ist der Berichtsmonat der Oktober.

- Q,;



1.6 Einsmdung der Meldungen

Die Intrastat-Meldungen sollten möglichst in Teil-

meldungen kontinuiedich, mindssfsas wöchentlich

oder dekadenweise übersandt werden, um die Be-

arbeitung im Statistischen Bundesamt zu erleich-

tern. Die letzte Teilmeldung muß spätestens am

10. Arbeitstag nach Ablauf des Berichtsmonats ab-

gesandt werden.

Im Falle einer einzigen monatlichen Gesamtmel-

dung muß diese spätesüens am 10. Arbeitstag nach

Ablauf des Berichtsmonats abgesandt werden.

Eine Fristverlängerung über den 10. Arbeitstag

hinaus ist nicht möglich, auch dann nicht, wenn

beispielsweise für die Abgabe der Umsatzsteuer-

Voranmeldung eine Dauerfristvedängerung vom

Finanzamt gewährt wurde.

Den Meldungen sollten keine anderen Untedagen,

wie z.B. Rechnungskopien oder Versanddokumeu-

te beigeftigt sein. Auch auf Anschreiben sollte

möglichst verzichtet werden.

1.7 Anmeldestellen

Die Intrastat-Meldungen sind grundsätzlich direkt

dem Siatistischen Bundesamt zuzuleiten.

Es ist den Auskunftspflichtigen jedoch freigestellt,

diese auch bei einer deutschen Zollstelle zur Weiter-

leitung an des Statistische Bundesamt abzugeben.

1.8 Rechtsgrundlagen @inweise nach
§ 13 Bundesdatenschutzgesetz und dem Gesetz
über die Statistik für Bundeszwecke) ,

Zu den Angaben in den Intrastat-Vordrucken ist der

Auskunftspflichtige insbesondere aufgrund folgen-

der Rechtsvorschriften in der jeweils gältigen Fas-

zung verpflichtet:

Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates vom

7. November 1991 über die Statistiken des Waren-

verkehrs zrischen Mitgliedstaaten (ABl. EG 1991

Nr. L316 S. 1)

Verordnung (EWG) Nr. 3046/92 der Kommission

vom22. Oktober 1992 zat Festlegung von Durch-

führungsvorschriften für die Verordnuug (EWG)

Nr. 3330/91 des Rates über die Statistiken des Wa-

renverkehrs zryischen Mitgliedstaaten und zur An-

derung dieser Verordnung (ABl. EG L992

Nr. L 307 S. 27).

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bun-

desstatistikgesetz-BStatG) vom 22. Januar 1987

(BGBI. I S. 462,555).

Gesetz über die Statistik des grenzüberschreitenden

Warenverkehrs (Außenhandelsstatistikgesetz-

äiffi l-,""*:1#i:ffi r":lili#lä'
reinigten Fassung, geändert durch Artikel 9 des

1. Statistikbereinigungsgesetzes vom

1.4.iuträrz 1980 (BGBI. I S. 294)

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über

die Statistik des grenzäberschreitenden Warenver-

kehrs (Außenhandelsstatistik-Durchführungsver-

ordnung - AHSüatDV) in der Fassung der Bekannt-

machung vom29. Juli 1994 (BGBI. I S. 1993).

Gemäß § 11 Abs. 2 AHStatGes dürfenErgebnisse

der Außenhandelsstatistik nach Waren, nach frem-

den Ländern und nach Bundesländem gegliedert

veröffentlicht werden, wenn der Name des Aus-

kunftspflichtigen nicht bekanntgegeben wird.

Macht ein Auskunftspflichtiger eine Beeinträchti-

gung seinrcr Interessen durch eine derartige Ver-

öffentlichung geltend, so kann das Statistische

Bundesamt auf seinen Antrag von einer Ver-

öffentlichung ganz sfls1 teilweise absehen.

Die Intrastat-Vordrucke werden gemäß Art. 13

Abs. J der Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 zwei

Jahre aufbewahrt und nach Ablauf dieser Frist

5



unter Beaehtung der Geheimhalhmgsvorschriften

vemichtet.

2. Gestalfung der Vordrucke

In Deutschland sind von den Auskunftspflichtigen

grundsätdich die nationalen Intrastat-Vordrucke N
für Versendung und Eingang zu verwenden. Diese

bestehen jeweils aus einem Blatt, das dem

Statistischen Bundesamt zu übersenden ist. Den

Auskunftspflichtigen wird empfohlen, eine Kopie
des übersandten Vordrucks für eventuelle

Rückfragen seitens des Statistischen Bundesamtes

mindestens ein Jahr aufzubewahren.

Die statistßchen Meldungen lönnen auch auf mag-
netis chen DatentrAgern überminelt werden. Hierzu
stellt das Statistßche Bundcsamt gegen eine
jtfirliche Bearbeitungspausclwle von derzeit 20,--
DM dos PC-Softwarepaket CBS-INS zur
Verfiigung. Es handelt sich hierbei um eine ei-
genstdndig einatsetzende Software, die zur Erstel-
lung der Intrastat-Meldungen iru Dialogverfahren
dient. Informationen hierzu sind beitn Statistischen
Bundesatnt eirutholen (0611/ 75-2953 oder
- 234e).

3. Bereitstellung der Vordrucke

Die Auskunftspflichtigen erhalten die Erhebungs-

vordrucke kostenlos. Sie können mit einem vorbe-

reiteüen Bestellformular, das beim Statistischen

Bundesamt erhältlich ist, angefordert werden.

Kostenlos abgegeben werden die Intrastat-Vor-

drucke jedoch nur in Form des Einzelblattes.

Mehrblättrige Vordrucke (Original * Kopie),

selbstdurchschreibende Trennsätze sowie End-

lospapiere, jeweils mit oder ohne individuell ge-

wünschten Eindrucken, müssen bei einem der vom

Statistischen Bundesamt zum Nachdru ck lizr:nzie:.

ten Außenhandels- oder Formularverlage erworben

werden.

4. AusfüIlen der Yordrucke

4.1 Sprache

Die Intrastat-Vordrucke sind in deutscher Sprache

auszufüllen.

4.2 Schreibmittel

Die Intrastat-Vordrucke sind mit Schreibmaschine

oderin einem mechanografischen oder ähnlichen
Verfahren in blauer oder schwarzer Farbe auszu-

füllen.

Um die maschinelle Lesbarkeit des Intrastat-Vor-
drucks nicht zu beeinträchtigen, dürfen beim Aus-
füllen der Meldung unzutreffende Angaben nicht
gestrichen oder mit den zutreffenden Angaben

überschrieben werden. Es ist immer ein neuer Vor-
druck zu verwenden.

Intrastat-Vordrucke müssen im Original einge-

reicht werden, eine Übermittlung beispielsweise

per Telefaxkopie ist wegen der maschinellen I-es-

barkeit nicht zulässig.

4.3 Zusammenfassung

Die Angaben zu mehreren inn:rgemeinschaftlichen

Warenverkehren in einem Berichtsmonat können in
einer Position zusammengefaßt werden, wenn bei
den einzelnen Warenverkehren die Angaben für
die Vordruck-Felder 8 bis 15 identisch sind, d.h.
wennjedes einzeloe dieser Felder dieselbe Schlüs-

selzahl enthält.

4.4 Berichtigungen

Intrastat-Meldmgil, die sich nach Einsendung an

das Statistische Bundesamt als fehlerhaft heraus-

stellen, sind grundsätdich zu berichtigen. Es sind
nur Angaben zu korrigieren, die im Zeitpunkt der
Anmeldung objektiv unzutreffend waren (2,B. An-
meldung einer anderen als der gelieferten Ware),
nicht drgegen späüer eingetretene Anderungen

-6-
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(2.8. spätere Vertragsänderungen, Skonti oder

Mengenrabatte am Jahresende).

Aus Vereinfachungsgrtinden soll sich eine Be-

richtigung nur auf bedeutende FäIle beschränken:

- Angaben in den Feldem 18 und 19 müssen nur

korrigiert werden, wenn sich der ursprüngliche

Wert durch die Korrektur um mehr als

2.000,- DM verändert;

- Angaben in den Feldern 16 und 17 müssen nur

korrigiert werden, wenn sich die ursprüngliche

Menge durch die Korrektur um mehr ils 5 %
verändert;

- Angaben in den übrigen Feldern müssen nur

korrigiert werden, wenn der Statistische Wert

(Feld 19) der betreffenden Warenposition höher

ist als 2.000,- DM.

Als Berichtigungsmeld'rng ist eine als solche deut-

lich gekennzeichnete Kopie der urspränglichen

Meldung an verwenden. In der Kopie sind die

notwendigen Anderungen gut erkennbar

vorzunehmen

Die Behandlung von Retouren und Gutschriften ist

in der Sammlung von Beispielen und Sonderfilllen

§r. 9.7) abgehandelt.

4.5 Venrendung mehrerer Vordrucke

Reicht die vorgesehene Anzahl der Positionen (4)

eines Intrastat-Vordruckes für die Meldung nich!

aus, so sind weitere Intrastat-Vordrucke an

verwenden. Die einzelnen Positionen sind dabei

ohne Unterbrechung fortlaufend im Feld 7 zu

numerieren.

4.6 Fragen zum Ausfüllen der Vordrucke

Fragen zum Ausfüllen der Intrastat-Vordrucke
können an

Statistisches Bundesamt
Außenhandel

D-65180 Wiesbaden

gerichtet werden. In dringenden Fällen gibt das

Statistische Bundesamt auch telefonische Aus-

ktinfte unüer der Telefonnummer O6lL/75 34 22.

I
'!iI
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5. Bemerkungen zu den einzelnen Feldern der Vordrucke

5.l Versendung

Feld 1 - Umsatzsteuernummer/Auskunft spflichtiger

Erstes Unterfeld - Umsatzst. -Nr . / ZusatzlBtndesl.FA

Erstes Teilfeld - Umsatzst.-Nr.

Anzugeben ist die Umsatzsteuernummer des Auskunftspflichtigen, die dieser im Rahmen seiner Umsatz-

steuer-Voranmeldung anzugeben hat. Sie ist linksbündig einzutragen. Nichürumerische Zeichen (/,- u'a.)

sind zu unterdrücken.

Die Anzahl der Ziffömeiner IJmsatzsteuernummer ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich:

9stellig im Saarland

lgsteltig in Baden-Württemberg, Berlin, Brernen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein

In Bedin ist oft nur eine Sstellige Steuemummer fuel6ennt. In solchen Fällen muß im Statisti-
schen Bundesamt die komplette Süeuem-ummer erfragt werden.

In Hessen ist die Steuemummer oft llstellig. In solchen Fällen muß die "0" in det ersten

Stelle gestrichen werden.

llstellig in den übrigen Bundesländern

In Bayern ist oft nur eine 8stellige Steuernummer bekannt. In solchen Fällen muß im
Statistischen Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden.

In Nordrhein-Westfalen ist die Steuernummer oft l0stellig. In solchen Fällen muß nach der
3. Stelle von links eine u0' eingefügt werden..

In Zweifelsfüllen sollte das Statistische Bundesamt, Telefon (06ll)75-2729 konzultiert werden.

Hinweis: Bei der hier geforiterten (Jmsolzsteuemummer luntelt es sich nicht am d,ie Umsatateuer'
Iitentifikationsnummer, die vom Bandesamtfür Finnnzpn rugetcilt wiril und bei inner-
gemeinscluftlichen Lieferungen auf ilen Rechnungen anzugeben ist-

Zweites Teilfeld - Ztsatz

Anzugeben ist die vom Statistischeu Bundesamt nrget€ite dreistellige Nummer zur Uaterscheidung von ge-

treurt zur Statistik meldenden Untemehmen innerhalb einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft bzw. von

getrennt zur Statistik meldenden Bereichen innerhalb eines IJnternehmens. Ist keine Nummer ztgeterlt

worden, bleibt dieses Feld leer.

-9-



Drittes Teilfeld - Bundesl.FA

Anzugeben ist unter Benutzung der nachfolgenden SchlüssElnumrnern das Bundesland, ir^ lem das für die
Veranlagung zur IJmsatzsteuer zustlindige Finanzamt seinen Sitz hat. Die zu verwendenden Schlüsselnum-

mem sind im Anhang 1 aufgeführt.

Zweites Unterfeld - Auskunftspflichtiger

Anzugeben sind Name und Vomame bzw. Firma und vollständige Anschrift des Auskunftspflichtigen (siehe

auch 1.2).

Beispiele:

a) Ein in Nordrhein-Westfalen (Schltßsel-Nr. O5) ansössiges (Jntemehmcn mit der Steuemumrncr

12345678901 meldet zentral von' einer stelle zur Intrahandelsstatßtik.

b) Ein in Niedersachsen (Schlißsel-Nr. O3) anstissiger Konzern A mit der Steuernumrncr 4567890123 besteht

aus den (Jntemehmcn X, Y und Z, die eine um.satziteuerrechtliche Organschafi bild.en. Jedes (Jnternehm.en

melda Jiir sich getrennt zur Intrahandelsstatistik. Dem (Jntemehmcn Z mit sia beispielsweise in
Thüringm würde in diesem Fall vorn Statistischen Bundesamt die (Jnterscheidungsnummcr 003 zugeteib.

Dieses FeId 1 ist auch dann auszufülen, wenn ein Drittanmelder (2.B. Spediteur) in die Abgabe der stati-
stischen Meldung eingeschaltet ist.

12345678901 05

Müller & Sohn GmbH Co. KG
Bergbaustr. 2 - 4

45327 Esset

Bun<Iel. FAZustv,I UmaEEt.-Nr

4567890t23 003 03

Ahrens Maschinenbau AG
T -gerstr. 17 - 2l

99086 Erturt

Budel. FAZ:m?.
ud

1 Umaust.-Nr

-10-



Feld 2 - Monat/Iahr

Anzugeben ist der Berichtszeitraum (siehe auch Nr. 1.5).

Erstes Unterfeld

Anzugeben ist der Monat in zwei Ziffem (2.B. 01 für Januar, 02 für Februar usw.).

Zweites Unterfeld

Anzugeben sind die letden zureiZiffem des Jahres (96, 97 usw.)

Beispiel:

Die Meldung zur Intalwndelsstatistik betriffi den Berichtszeitraum 1. bis il. Juli 1996.

2 Monat/Iahr

o7 96

Feld 3 (ohne Bezeichnung)

Dieses Feld ist nicht auszufüllen.

Feld 4 - Umsatzsteuernummer/Drittanmelder

Dieses F'eld ist nur auszufüllen, wenn der Auskunftspflichtige einen Drittanmelder (z.B; Spediteur) be
auftragt hat, die statistische Metdung zu erstellen.

Erstes Unterfeld - Umsatzst. -Nr . lZusatzlBnrdesl.FA

Zt den einzelnen Teilfeldern gelten die Ausfübrungen zu Feld 1, Erstes Unterfeld, jedoch bezogen auf den

Drittanmelder. Wird einem Drittanmelder vom Statistischen Bundesamt eine spezielle Nummer zugeteilt, so ist

diese anzugeben.
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Zweites Unterfeld - Drittanmelder

Anzugeben sind der Name und Vorname bzw. Firma und vollständige Anschrift des Drittau-nelders

Beispiel:

Ein in Hessen (Schlüssel-Nr. 06) ansössiges Unternehmcn mit der Steuernummcr 12 345 678 90 wird durch

eine Spedition mit Sitz in Rheinland.-ffilz (Schlüssel-Nr. 07) und der Steuemummer 9876543210 bei der An-

meldung zur Intrahandelsstatßtik vertreten.

Feld 5 - (ohne Bezeichnung)

Enthält lediglich die Anscbrift des Statistischen Bundes"mtes. Soweit dies von einzefuea Auskunftspflichtigen

bzw. Drittanmeldern gewünscht ist, kann rechts neben der Anschrift eine betriebsinteme Referenznummer,

z. B. Rechnungsnummer, angegeben werden.

Feld 6 - Warenbezeichnung

Anzugeben ist die übliche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muß, daß die eindeutige Identi-

fizierung der Ware nach dem Warenverzeichnis fü1 die Außenhandelsstatistik möglich ist. Läßt die übliche

Handelsbezeichnung nicht eindeutig erkennen, von welcher Art die Ware ist und zu welcher Warennummer

des Warenverzeichnisses sie gehört, so ist sie durch Angaben über die Art des Materials, die Art der Be-

arbeitung, den Verwendung§aveck oder andere die $y'arenart kennzeichnende Merkmale an ergäazen.

9876543210 07

Spedition König AG
Rheinstr. 1

55116 Mainz

Bundsl. FA4 Uruatzst.-Nr. ZvaE ll
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Beispiel:

E7.02 | xvu

Warennummer
Besondere
MaßeinheitWarenbezeichnung

Kraftfahrzeuge zum Befördern von zehn oder mehr
Personen, einschließlich Fahrer:

- mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder
Halbdieselmotor):

- - mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm':
---neu
- - - gebraucht

mit einem Hubraum von 2 500 cm" oder weniger:

--- neu
- - - gebraucht
- andele:

mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdz0ndung
- - - mit einem Hubraum von mehr als 2 800 cm":

gebraucht
- - - mit einem Hubraum von 2 800 cmr oder weniger:

gebraucht

8702 10 11
8702',tO 19

8702',1091
8702 10 99

870290 11
8702 90 19

8702 90 31
8702 90 39
8702 90 90

St
St

St
St

St
st

st
St
St- - andere...

Es wird eine neuer Kteinbus mit Dieselmotor (Hubrawnvon 30OO ctni) und 12 Sitzplötzen in einen anderen

EIl-Mitgliedstaat versand.t. Die zutreffende Warennwwncr lautet 8702 10 I 1.

Folgende Warenbezeichnung reichttiir eine eindeutige ldentifizierung nichl aus:

f Wmbuoicbnmg

-13-
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( Wrcnbezeichnung

neuer Kleinbus mit 12 Sitzplätzen
und DieseLnotor mit einemHubraum
von 3 0(X) cm3

Eine rutreffende Warenbezeichnung wöre z.B.

Feld 7 - Pos.-Nr

Anzugeben ist die laufende Nummer; falls für die Meldung mehrere Vordrucke erforderlich sind, ist die

Numerierung auf den nachfolgenden Vordrucken ohne Unterbrechung fortzuführen.

Feld 8 a - Bestimmungsmitgliedstaat,

Anzugeben ist der Mitgliedstaat, in dem die Waren gebraucht oder verbraucht, bearbeitet oder verarbeitet

werden sollen; ist der Bestimmungsmitgliedstaat nicht fusftann[, so gilt als Bestimmungsmitgliedstaat der letzte

bekannte EU-Mitgliedsraat, in den die Waren verbracht werden sollen. Anzugeben ist der dreistellige L,iinder-

schlüssel gemäß dem Liinderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (Aahang f).
Beispiel:

Es werden Waren aus Deutschland versandt, die Jfir Griechenland (Schlüssel-Nr. N9) bestirunt sind.

8 Bet.
a b

Feld I b - Ursprungsregion

Die Ursprungsregion ist das Bundesland, in dem die Waren hergestellt, montiert, zusrmmengesetzt oder

bearbeitet wurden. Anzugeben ist für Waren mit Ursprung in Deutschland die Ländernummer des

Bundeslandes gemäß Alhang 1. Ist der Ursprung nicht mehr zu ermitteln, ist die Ländernummer des

Bundeslandes anzugeben, aus dem die Ware versandt wurde.

Für Waren mit ausländischem Ursprung ist die Schlüssel-Nr. 99 einzutragen.

-14-
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Beispiel:

Es wird' eine Ware mit tlrsprung in MecHenburg-Vorpommcm (Schtißsel-Nr. 13) versandt.

FeId 9 - Lieferbedingung

Dieses Feld ist nicht auszufüllen.

Feld 10 - Art des Geschäfts

Anzugeben ist die Art des Geschäfts mit der schlüssel,nummer gemäß Anhang 2. Es handelt sich hierbei um
eine Angabe über bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrages.

Beispiel:

Eine Ware wird verkaurt gchlißset-Nr. 11).

10 tut
11

Feld 11 - Verkehrszweig

Anzugeben ist unter Benutzung der nachfolgenden codes die Art des verkehrszweiges entsprechend dem mut-
maßlichen aktiven verkehrsmittel, mit dem die Waren das Gebiet Deutschlands veilassen.

L - Seeverkehr

2 - Eisenbahnverkehr

3 - Straßenverkehr

4 - Luftverkehr

5 - Postverkehr

7 - Festinstallierte Transporteinrichtungen

(2.B. Rohrleitungen)

8 - Binnenschiffsverkehr

9 - Eigenantrieb
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2

Beispiel:

Eine Ware wird zur Versendung auf einen LI{\r verladen. Die grenzüberschreitende Beförderung fi.ndet mit der

Eisenbahn stan, auf die der LI(W verladen wird (sog. Huckcpackverkeh).

Feld 12 - Einladehafen

Dieses Feld ist nur im See- und Luftverkehr auszufüllen. Anzugeben ist gemäß Anhang 3 die Schlüssel-

nummer des deutschen Hafens oder Flughafens, wo die Waren auf das beim Überschreiten der Grenze benutzte

aktive Verkehrsmittel vedaden werden.

Beispiel:

Es werden Waren im Seehafen Rostock (Schlüssel-Nr. 9932) verladen, um anschliet3end per Schiff in einen

anderen EU-Mitgliedstaat verbracht zu werden.

12 Einladehafen

9932

Feld 13 - Warennummer

Anzugeben ist die achtstellige Warennu mer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in der je-

weils gültigen Fassung.
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Beispiel:

84.50 | XVI

Warennummer
Besondere
MaßeinheitWarenbezeichnunq

Maschinen zum Waschen von Wäsche, auch mit
Trockenvorrichtung:

- Maschinen mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von
10 kg oder weniger:

- - Waschvollautomaten:
- - - mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von 6 kg oder .....

.weniger:

---- Frontlader
---- Toplader.
- - - mit einöm Fassungsvermögen an Trockenwäsche von mehr als 6 kg

bis 10 kg
- - andere Waschmaschinen, mit eingebautem Zentrifugaltrockner .

-- andere
- Maschinen mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von

mehr als 10 kg 8450 20 00
8450 90 00- Teile

13wumurmor
8450 11 11

f,'eld 14 - Urspnrngsland

Dieses Feld ist nicht auszuftillen.

Feld 15 - Statistisches Verfahren

Anzugeben ist eines der im Anhang 4 aufgeffihrten Verfahren unter Benutzung eines fünfstelligen numerischen

Codes.

Beispiele:

a) Es werden Gemeinschafiswaren wn Deutschland. in einen anderen EU-Mitgliedstaat zurn end.gültigen

Verbteib versandt.

15

1000 0

8450 1't 11
8450 11 19

8450 't1 90
8450 1 2 00
8450't9 00

st
St

st
st
st

:'

Bs wird ein Waschvollautomat @rontloder) mit einern Fassungsvermögm von 5 kg versand.t.
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b) Gemeinschoftswarenwerden atr wirtschartlichen l-ohnveredelung in einen anderen EU-Mitgliedstaat

versandt,

15 Stati"r- Verfahren

2200 2

Feld 16 - Eigenmasse

Anzugeben ist die Eigenmasse der in Feld 6 der betreffenden Position beschriebenen Ware, ausgedrückt in
vollen Kilogramm ftg). Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen.

Die Angaben sind auf volle kg auf- oder abzurunden. Wird auf 0 kg abgerundet, ist in Feld 16 eLe u0' ein-

nthagen.

Feld 17 - Besondere Maßeinheit

Anzugeben ist die Menge in der Besonderen Maßeinheit, wenn im Warenverzeichnis fürdie Außenhandels-

statistik in der jeweils gültigen Fassung neben Kilogramm eine zusätdiche Maßeinheit gefordert wird (2.B.

Stück, Liter, Meter). Nur in diesen Fällen erfolgt eine Eintragung, ansonsten bleibt das Feld frei. Die Be-

zeichnung der Besonderen Maßeinheit selbst ist nicht anzugeben.

BeßfuL:

85.08 | xvr

Warennummer
Besondere
MaßeinheitWarenbezeichnung

Von Hand zu führende Elektrowerkzeuge mit eingebautem
Elektromotor:

- Handbohrmaschinen aller Art:
- - zum Betrieb ohne exteme Energiequelle
- - andere:
- - - elektropneumatische
--- andere..
- Handsägen
-- Kettensägen
- - Kreissägen .

- - andere
- andere Eleltrowerkzeuge:
- - von der fOr die Bearbeitung von Spinnstoffen verwendeten Art .............
- - andere:
- - - zum Betrieb ohne exteme Energiequelle
- - - andere:
- - - - Handschleifmasihinen:

Winkelschleifer
Bandschleifmaschinen

----- andere
- - - - Handhobelmaschinen
- - - - Heckenscheren, Grasscheren und Rasenkantenschneider ............
---- andere

8508 10 10

8508 1 0 91
8508 10 99

8508 20 1 0
8508 20 30
8508 20 90

8508 80 1 0

8508 80 30

8508 80 51
8508 80 53
8508 80 59
8508 80 70
8508 80 80
8508 80 90
8508 90 00

st

St
St

st
st
st

St

St
St
St
St
St

:'- Teile
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Es werd.en 950 elektrßch betriebene Handhobelmaschinen der Warennummer 8508 80 7O versandt.

17 Bes. Maßeinheit

950

Feld 18 - Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag ist in vollen DM und ohne evtl. berechnete IJmsatzsteuer anzugeben

lautet die Rechnung auf eine ausländische Währung, ist der Rechnungsbetrag in DM umzurechnen. Zugrunde

gelegt werden könnte z.B. dq Devisenkurs lt. Tagespresse oder der für Zollwtecke festgelegte Briefkurs.

Wird für eine innergemeinschaftliche Versendung die Rechnung später als im darauffolgenden Monat (siehe

Ausführungen in Abschnitt 1.5) ausgestellt, muß als Rechnungsbetrag das vereinbarte Entgelt angegeben

werden.

Im Falte einer Rücksendung (in einen anderen Eu-Mitgliedstaat) mit Gutschrift ist eine Versendungs-Meldung

zu machen. Der gutgeschriebene Betrag ist in Feld 18 zu übemehmen.

Bei einern nicht berechneten innergemeinschaftlichen Warenverkehr (2.B. Versendung zur passiven

Lohnveredelung oder Reparatur, kostenlose Hilfslieferung, nicht berechnete Ersatdieferung) oder bei

einer im Inland durchgeführten aktiven Lohnveredelung oder Reparatur bleibt das Feld lE leer.

Feld 19 - Statistischer Wert

Der Statistische Wert ist in vollen DM anzugeben.

Der Statistische Wert ist der Wert einer Ware beim Grenzübergang. Im Falle der Versendung umfafJt er alle

Vertriebskosten innerhalb des Erhebungsgebietes, d.h. im I:ndverkehr, Luftverkehr und Binnenschiffsverkehr

frei Grenzn des Erhebungsgebietes, im Seeverkehr fob Einladehafen des Erhebungsgebietes und im Postver-

kehr frei Eidieferungspostanstalt. In den Statistischen Wert sind unter anderem im Ausland genhlte Zölle,

Abschöpfungen und Abgaben mit Ausnahme der berechneten lJmsatzsteuer und der Verbrauchsteuer einzube-

nehen.

Bei der Versendung nach alctiver wirtschaftlicher *6or"t"dslrrng oder nach ausgeführter Reparatur ist als Sta-

tistischer Wert anzugeben: der beim Eingang angemeldete Statistische Wert der unveredelten bzw. reparatur-

bedürftigen Waren zuzüglich aller im Erhebungsgebiet für die Veredelung bzw. Reparatur und frir die Be-

förderung der Waren entstandenen Kosten; hierunter fallen auch die Kosten für Umschließungen und Ver-

packen.
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Bei der Rücksendung von Waren in einen anderen EU-Mitgliedstaat ist als Statistischer Werl anzugeben: der

bei ihrem Eingang angemeldete Statistische Wert.

Bei der Versendung von 'Waren, die unentgeltlich oder im Rahmen eines Miet- oder Ieasinggeschäftes gelie-

fert werden, ist als Statistischer Wert anzugeben: der Preis der Ware, der im Falle eines Verkaufs unter den

Bedingungen des freien Wettbewerbs zwischen I(äufer und Verkäufer, die voneinander unabhängig sind, ver-

mutlich vereinbart wotden wäre; entsprechendes gilt auch für Geschäfte zwischen verbundenen Vertrags-

partnern, wenn die Verbundenheit zu einem anderen Rechnungspreis geführt hat als zwischen nicht ver-

bundenen Vertragsparbrern; hierunter fallen auch Versendungen arr passiven wirtschaftlichen I-ohnveredelung

oder zur Reparatur.

In der Regel wird der Statistische Wert aus dem Recbnungsbetrag abgeleitet. Dieser ist mit dem Statistischen

Wert identisch bei Lieferungen frei Grenze, fob oder frei Einlieferungsposrqnstalt. Bei Lieferung ab Werk ist
der Rechnungsbetrag um die Transportkosten bis zlur Grenze zu erhöhen, bei Lieferung frei Haus dagegen um
die Transportkosten ab Grenz.e zu vermindem. Diese Zu- und Abschläge können geschätzt werden.

Beispiele:

Statistßcher Wert bei vorgegebmm Li.eferbedingungen:

frei Grenze des Erhebungs-
gebietes oder fob Bremen = Rechnungspreis

abWerk (H{W) - Rechrumgspreß atzüglich Fracht-,
Versicherungs- und sonstig er Kosten
bis zum Grenzort des Erhebungsgebietes

cf Dover : Rechnungspreß qbzüglich Fracht-,
Vers icherungs- und sonstiger Kosten
vorn Grenzort des Erhebungs gebiaes
bß Dover
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Feld 20 - Ort/Datum/Unterschrift

Die Anmeldung ist vom Auskunftspflichtigen bzw. Dritt nmelder handschriftlich zu unterzeichnen; neben

seiner Unterschrift hat der Auskunftspflichtige bzw. Drittanmelder seinen Namen und Vomamen anzugeben.

Handelt es sich um eine juristische Person, so hät der Unterzeicbner neben seiner Unterschrift, seinem Namen

und Vornamen auch seine Stellung innerhalb der Firma anzugeben. Wird die Anmeldung von einem Vertreter

unterzeichnet, ist ein das Vertretungsverh!iltnis deutlich machender Ztsatz zu verwenden.

Beispiel:

Die Meldung zur Intrahandelsstatßtik wird von einer Spedition @rittanmclder) im Aufirag eines Aus-

htnft spfl i cht i g en erst ellt.

20 On/Daorm^Jnterschrift ds Aukrm.ftspflichtigen/Drinqnnelders

Mainz,09. Februar 1996

il^"*l]Hl"n H. fir;r1
Spedition König AG, Abt.-Iriter Export

Das Muster eines ausgefüllten Vordrucks "Versendung" ist im Anhang 5 dieser Ausftillanleitung zu finden.
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5.2 Eingang

Feld 1 - Umsatzsteuernummer/Auskunft spflichtiger

Erstes Unterfeld - Umsatzst. -Nr. I Zusatz/Butdesl.FA

Erstes Teilfetd - Umsatzst.-Nr.

Anzugeben ist die Umsatzsteuernummer des Auskunftspflichtigen, die dieser im Rahmen seiner lJmsatz-

steuer-Voranmeldung anzugeben hat. Sie ist linksbündig einzutragen. Nichtnumerische Zeichen (/,- u.a.)

sind zu unterdrücken

Die Anzahl der Zifferneiner Umsatzsteuernummer ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich:

9stellig im Saarland

lflstetlig in Baden-Württemberg, Berlin, Brernen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein

In Bedin ist oft nur eine Sstellige Steuemummer bekannt. In solchen FäIlen muß im
Statistischen Bundesamt die komplette Steuemummer efitagt werden.

In Hessen ist die Steuemummer oft l lstellig. In solchen Fdllen muß die"0" in der ersten

Stelle gestrichen werden'

llstellig in den übrigen Bundesländern

In Bayem ist oft nur eine 8stellige Steuenrummer bekannt. In solchen Fällen muß im
Statistischen Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden.

In Nordrbein-Westfalen ist die Steuernummer oft l0stellig. In solchen Fällen muß nach der
3. Stelle von li:rks eine '0' eingefügt werden.

In Zweifelsfällen sollte das Statistische Bundesamt, Telefon (06ll)75-2729 konsultiert werden'

Hinweis: Bei der hier geford.erten (Jmsatzsteuernummer handelt es sich nicht um die Umsatzsteuer-
Iitentifikafionsnu.mmer, die vom Bundesamtfür Finanztn zugeteiltwird und bei innerge-
meins chaftlichen Ertt erb en ilem LieJeranten mitatteilen ist.

Zweites Teilfeld - Zusatz

Anzugeben ist die vom Statistischon Bundesamt zugeteTlte dreistellige Nu-mer zur IJnterscheidung von

getrennt zur Statistik meldenden Untemehmen innerhalb einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft bzw'

von getrennt zur Statistik meldenden Bereichen innerhalb eines IJnternehmens. Ist keine Nummer zugeteilt

worder, bleibt dieses FeId leer.

Drittes Teilfeld - Bundesl.FA

Anzugeben ist unter Benutzung der nachfolgenden Schlüsselnummeflr das Bundesland, in dem das für die

Veranlagung z;ur Umsatzsteuer zuständige Finanzamt seinen Sitz hat. Die zu verwendenden

Schlüsselnummem sind im Anhang 1 aufgeführt.
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Zweites Unterfdd - Auskunftspfl ichtiger

Anzugeben sind Name und Vorname bzw. Firma und vollständige Anschrift des Auskunftspt'l:chtigen (siehe

auch 1.2).

Beispiele:

a) Ein in Hessen (Schlüssel-Nr. 06) ansrissiges (Jnternehmzn mit der Steuemummer 123 45 67 8gO melda

zentral von einer Stelle zur Intrahandetsstatßtik.

b) Ein in Baden-Wümemberg (Schlüssel-Nr. O8) anstissiger Konzem Arnit der Steuernumm.er 123 45 67 890

besteht aus den Untemehmcn X, Y und. Z, die eine umsafzsteuerrechtliche Organschafi bilden. Jedes

(Jntemehmzn aber meldetfiir sich getrennt zur Intrahandelsstatßtik. Dem (Jntemehmcn Y mit Sitz

beispielsweße in Sachsen würde in diesem Fall vorn Statistßchen Bundesamt die

Unterscheidungsnwwner N2 zugeteilt.

Dieses Fetd 1 ist auch dann auszuftillen, wenn ein Drittanmelder (2.B. Spediteur) in die Abgabe der

statistischen Meldung eingeschaltet ist.

Feld 2 - Monat/Jahr
Anzugeben ist der Berichtszeitraum (siehe auch Nr. 1.5)

12345678W 06

FFB-Fahrzeugbau KG
I-adenburgstr. 27

60433 Frankfurt/Main

L UtraEst,-Nr. Budel. FAZuaE ll

t23456789o N2 08

Dresdner Haushaltsgeräte AG
Hansastr. 19

01097 Dresden

Bmdsl. FAI Umatzst.-Nr, ZvrE,
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Erstes Unterfeld

Anzugeben ist der Monat ia zwei Ziffern (2.8. 01 für Januar, 02 für Februar usw.).

Zweites Unterfeld

Anzugeben sind die letztenzuteiZifferndes Jahres (95, 97 usw.)

Beispiel:

Die Meldung zur Intrahand,elsstatistik betriffi den Berichtszeitraum 1. bis 31. Juli 1996

2 Momt/Iahr

o7 96

Feld 3 - (ohne Bezeichnung)

Dieses Feld ist nicht auszufüllen.

Feld 4 - Umsatzsteuernummer/Drittanmelder

Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn der Auskunftspflichtige einen Drittanmelder (2.8. Spediteur)

beauftragt hat, die statistische Meldung zu erstellen.

Erstes Unterfeld - Umsatzst. -Nr . I Zusatz/Bltdesl.FA

Zu den einzelnen Teilfeldern gelten die Ausführungen zu Feld L, Erstes Unterfeld, jedoch bezogen, auf den

Drittanmelder. Wird einem Drittanmelder vom Statistischen Bundesamt eine spezielle Nummer zugeteilt,

so ist diese anzugeben.

Zweites Unterfeld - Drittarmelder

Anzugeben sind der Name und Vomame bzw. Firma und vollständige Anschrift des Drittanmelders.

Beispiel:

Ein im Saarland. (Schlüssel-Nr. 10) anstissiges fhntemehmcn mit der Steuernummzr 12 345 6789 wird durch

eine Spedition mit Sitz in Nteinland-ffilz (Schlüssel-Nr. O7) und der Srcuemummcr 9876543210 bei der

Anmeldung zur Intraha ndelsstatistik vertretenl
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9876543210 o7

Kaiserlautem

Spedition Wenzel GmbH
Badstr. 15

Bmdesl. FAZwaE
uDd

4 Uruae.-Nr

FeId 5 - (ohne Bezeichnung)

Enthält lediglich die Anschrift des Statistischen Bundesamtes. Soweit dies von einzelnen Auskunftspflichtigen
bzw. Drittanmeldern gewünscht ist, kann 1sc6ts neben der Anschrift eine betriebsinteme Referenanummer;

z.B. Rechnungsnummer, angegeben werden.

Feltl 6 - Warenbezeichnung

Anzugeben ist die übliche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muß, daß die eindeutige Identi-
fizierung der Ware nach dem Warenverzeichnis fiir die Außenhandelsstatistik möglich ist. Läßt die übliche

Handelsbezeichnung nicht eindeutig erkennen, von welcher Art die Ware ist und zu welcher Warennummer

des Warenverzeichnisses sie gehört, so ist sie durch Angaben über die Art des Materials, die Art der Bearbei-

tung, den Verwendungszweck oder andere die Warenart kennzeichnende Merkmale m ergäazen.

Beispiel:

s1.02 | xvm

Warenbezeichnunq Warennummer
Besondere
Maßeinheit

Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche
(einschließlich Stoppuhren vom gleichen
ausgenommen Uhren der Position 91.01:

- Armbanduhren, elektrisch betrieben, auch mit
Stoppeinrichtung:

- - nur mit rnechanischer Anzeige
- - nur mit opto-elektronischer Anzeige
- - andere
- andere Armbanduhren, auch mil Stoppeinrichtung:
- - mit automatischem Aufzug
- - andere
- andere:

Uhren
Tvp),

9102 11 00
9102 1200
9102 19 00

910221 00
91 02 29 00

91 02 91 00
91 02 99 00

St
st
St

St
St

St
St

- - elektrisch betrieben
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Es werden elelarßch betriebene Armband.uhren mit nur mcchanischer ,Anzeige aus einem anderen EU-

Mitgliedstaat bezogen. Die zutr$ende Warennummer lautet g1O2 11 0O.

Folgend.e Warenbezeichnung reicht fiir eine eindeutige Identifizierung nichl aus:

Eine zutreffenile Warenbezeichnung wöre z.B:

Feld 7 - Pos.-Nr

Anzugeben ist die laufende Nummer; falls für die Meldung mehrere Vordrucke erfordedich sind, ist die

Numerierung auf den nachfolgenden Vordrucken ohne Unterbrechung fortzuflihren.

Feld 8 a - Versendungsmitgliedstaat

Anzugeben ist der EU-Mitgliedstaat, in dem die ihn verlassenden Waren Gegenstand einer Versendung mit

Bestimmungsmitgliedstaat Deutschland geworden sind. Ist dieser Versendungsmitgliedstaat nicht bekannt,

( Warenbezeichnug

f Wrenbezeichnmg

Armbanduhren,
elektrisch betrieben,
mit nur mechanischer Anzeige
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so ist der Einkaufsmitgliedstaat anzugeben. Einkaufsmitgliedstaat ist der Mitgliedstaat, in dem der Vertrags-

partner flerkäufer) ansässig ist, mit dem der Yerfiag, reine Beförderungsverträge ausgenorL.:qen, der zur

Lieferung der Waren nach Deutschland führt, geschlossen wurde. Anzugeben ist der dreistellige T änder-

schlüssel gemäß dem L;inderverzeicbnis für die Außenhandelsstatistik (Anhang 1).

Beispiel:

Es werdenWaren aus Porrugal (Schlüssel-Nr. OlO) nach Deutschland verbracht.

Feld 8 b - Bestimmungsregion

Alzugeben ist die T ändernummer des Bundeslandes, in dem die eingehenden Waren voraussichtlich verbleiben

sollen, d.h. verwendet, verbraucht oder bearbeitet werden. Die Ländemummern sind im Anhang 1 aufgeführt.

Ist der endgültige Verbleib zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht bekannt, ist das Bundesland anzugeben, in
das die Waren verbracht werden.

Ist die Ware für das Ausland bestimmt, so ist die Schlüssel-Nr. 25 anngeben.

Beispiel:

Die bezogenen Wqrm shdfiir Brandenburg (Schlüssel-Nr. 12) bestimtnt.

t ven.
a b

FeId 9 - Lieferbedingung

Dieses Feld ist nicht auszufüllen.

Feld 10 - Art des Geschäfts

Anzugeben ist die Art des Geschäfts mit der Schlüsselnummer gemäß Anhang 2. Es handelt sich hierbei um

eine Angabe über bqstimmte Klauseln des Geschäftsvertrages.

Beispiel:

Eine Ware wird gekaufi (Schlißsel-Nr. 11).

10 tut
11

010
E

a b

-28 -



Feld 11 - Verkehrszweig

A:rzugeben ist uuter Benutzung der nachfolgenden Codos die Art des Verkehrszweiges entsptechend dem

mutmaßlichen aktiven Verkehrsmittel, mit dem die Waren nach Deutschland gelangen.

I - Seeverkehr

2 - Eisenbahnverkehr

3 - Straßenverkehr

4 - Luftverkehr

5 - Postverkehr

7 - Festinstallierte Transporteinrichtungen

(2.8. Rohrleitungen)

8 - Binnenschiffsverkehr

9 - Eigenantrieb

Beispiel:

Eine Ware geht auf eineru Llau verladen ein. Die grenzüberschreitende Beförderung fand rnit einer Fähre

(Seeverlcehr) statt, auf d.ie der Lhtt verladen worden war.

Feld 12 - Entladehafen

Dieses Feld ist nur im See- und Luftverkehr auszuftillen. Anzugeben ist gemäß Anhang 3 die Schlüssel-

nummer des deutschen Hafens oder Flughafens, wo die Waren von dem beim Überschreiten der Grenze

benutzten aktiven Beförderungsmittel entladen werden.

Beispiel:

Aus einern and.eren Mitgliedstaat bezogene Waren werden per Flugzeug befördert und gehen über den

Flughafen Franlfurt/Main (Schlißsel-Nr. 630j ) ein.

Ll Entladehafen

6303

1
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FeId 13 - Warennummer

Anzugeben ist die achtstellige Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstattr:tik in der

jeweils gültigen Fassung.

Beispiel:

85.08 I xvl

Warenbezeichnung Warennummer
Besondere
Maßeinheit

Von Hand zu führende Elektrowerkzeuge mit eingebautem
Elektromotor:

- Handbohrmaschinen aller Art:
- - zum Betrieb ohne externe Energiequelle
- - andere:
- - - elektropneumatische
--- andere.,
- Handsägen
-- Kettensägen.......
- - Kreissägen
- - andere
- andere Elektrowerkzeuge:
- - von der für die Bearbeitung von Spinnstoffen verwendeten Art ............
- - andere:
- - - zum Betrieb ohne externe Energiequelle
- - - andere:
- - - - Handschleifmaschinen:

Winkelschleifer
Bandschleifmaschinen

- - - - Handhobelmaschinen
- - - - Heckenscheren, Grasscheren und Rasehkantenschneider ...........
---- andere
- Teile

8508 10 10

8508 1 0 91
8508 1 0 99

8508 20 I 0
8508 20 30
8508 20 90

8508 80 1 0

8508 80 30

St

St
St

St
St
St

St

St
St
St
St
St
St

8508 80 51
8508 80 53
8508 80 59
8508 80 70
8508 80 80
8508 80 90
8508 90 00

Es werden mit Alclamulator betriebene elebrische Handbohrmaschinen belogen.

13 Wuemrmer
8508 10 10

Feld 14 - Ursprungsland

Anzugeben ist das Irnd, in dem die Waren vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind. Sind an der

Herstellung einer Ware zwei oder mehr L:änder beteiligt, so ist Ursprungsland das I-and, in dem die letzte

wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat, sofern diese in einem

dazu eiagerichteten Unternehmen vorgenommen worden ist und zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses

geführt hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt.
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kt das Ursprungsland nicht bekannt oder ist die Ware deutschen Ursprungs, so ist der

Versendungsmitgliedstaat anzugeben

Beispiel:

Es wird eine Gemcinschafisware nach Deutschland verbracht, die ihre letzte wesentliche und wirtschafilich

gerechtfertigte Bearbeirung in Franlcreich (Schttßsel-Nr. 0Ol) erhalten hat.

Feld 15 - Statistisches Verfahren

Anzugeben ist eines der im Anhang 4 aufgeführten Verfahren unter Benutzung eines fünfstelligen numerischen

Codes.

Beispiele:

a) Es werden Gem.einschartswaren 4ün endgültigen Verbleib in Deutschland bezogen.

15

4300 0

b) Gemcinschafiswaren werden zur winschaftlichen Lohnveredelung vorübergehend. na.ch Deutschland

verbracht.

15 Statist. Verfahron

4300 1

Feld 16 _ Iligenmasse

Anzugeben ist die Eigenmasse der in Feld 6 der betreffenden Position beschrieben.en Ware, ausgedrückt in

vollen Kilogramm ftg). Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen.

Die Angaben sind auf volle kg auf- oder abzurunden. Wird auf 0 kg abgerundet, ist in Feld 16'eine "0"

einzutragen.

Feld 17 - Besondere Maßeinheit

Anzugeben ist die Menge in der Besonderen Maßeinheit, wenn im Warenverzeichnis für die Außenhan-

delsstatistik in der jeweils gältigen Fassung neben Kilogramm eine zusätdiche Maßeinheit gefordert wird (2.B.
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Sttick, Liter, Meter). Nur in diesen Fälen erfolgt eine Eintragrurg, ansonsten bleibt das Feld frei. Die
Bezeichnung der Besonderen Maßeinheit selbst ist nicht anzugeben.

Beispiel:

E5.10 XVr

Warenbezeichnung Wärennummel
Besondere
Maßeinheit

Elektrische Rasierapparate, Haarschneide- und
Schermaschinen sowie Haarentferner (Epilatoren), mit
eingebautem Elektromotor:

- Rasierapparate
- Haarschneide-und Schermaschinen
- Haarentferner (Epilatoren)

8510 10 00
851 0 20 00
851 0 30 00
8510 90 00

:'

Es werden fiOO elelarßche Rasierapparate der Warmnumzr 8510 l0 0O bezogen.

17 Be. Maßeinheit

1000

Feld 18 - Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag ist in vollen DM und ohne evtl. berechnete Vorsteuer anzugeben.

I-autet die Rechnung auf eine ausländische Währurg, ist der Rechnungsbetrag in DM umzurechnen. Zugrunde gelegt
werden könnte z.B. der Devisenkurs lt. Tagespresse oder der für Zollzutecke festgelegte Briefkurs.

Geht für einen innergemeinschaftlichen Erwerb die Rechnung später als im darauffolgenden Monat (siehe

Ausführungen im Abschnitt 1.5) ein, so ist als Rechnungsbetrag die Bemessungsgrundlage für die Erhebung
der Erwerbsteuer anzugeben.

Im Falle einer Rücksendung (aus einem anderen EU-Mitgliedstaat) uüt Gutschrift ist eine Eingangs-Meldung
zu machen. Der gutgeschriebene Betrag ist in das Feld 18 zu übernehmen.

Bei einem nicht berechneten innergemeinschaftlichen Warenverkehr (2.8. Eingang zur aktiven
Lohnveredelung oder Reparatur, nicht berechnete Ersatzlieferung) oder bei einer im Ausland durch-
geführten passiyen Lohnveredelung oder Reparatur bleibt das Feld lE leer.
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Feld 19 - Statistischer Wert

Der Statistische Wert ist in vollen DM anzugeben.

Der Statistische Wert ist der Wert einer Ware beim Grenzübergang. Im Falle des Eingangs umfaßt er alle

Vertriebskosten außerhalb des Erhebungsgebietes, d.h. im I-andverkehr, Luftverkehr und Binnenschiffs-

verkehr frei Grenze des Erhebungsgebietes, im Seeverkehr cifEntladehafen des Erhebungsgebietes und im

Postverkehr frei Bestimmungspostanstalt. Zum Statistischen Wert gehören auch die Kosten, die für die

Iagerung der Waren außerhalb des Erhebungsgebietes entstanden sind, und zwar auch dann, wenn der Aus-

kunftspflichtige diese Kosten nt hagenhat. In den Statistischen Wert sind unter anderem auch gezahlte ZölIe,

Abschöpfungen und Abgaben mit Ausuahme der Erwerbsteuer und der Verbrauchsteuer einzubeziehen.

Beim Eingang nach passiver wirtschaftlicher I-ohnveredelung oder nach ausgeführter Reparatur ist als Sta-

tistischer Wert anzugeben: der bei der Versendung angemeldete Statistische Wert der unveredelten bmt. rc-

paraturbedürftigen Waren zuzüglich aller außerhalb des Erhebungsgebietes ftir die Veredelung bzw. Reparatur

und für die Beförderung der Waren entstandenen Kosten; hierunter fallen auch die Kosten für Umschließungen

und Verpacken

Bei der Rücksendung von Waren aus einem anderen EU-Mitgliedstaat ist als Statistischer Wert anzugeben: der

bei der Versendung ursprünglich angemeldetete StaJistische Wert.

Beim Eingang von Waren, die unentgeltlich oder im Rahmen eines Miet- oder Irasinggeschäftes geliefert

werden, ist als Statistisqher Wert anzugeben: der Preis der Ware, der im Falle eines Kaufs unter den Be-

dingungen des freien Wettbewerbs zwischen K:äufer und Verkäufer, die voneinander unabhängig sind, ver-

mutlich vereinbart worden wäre; entsprechendes gilt auch für Geschäfte zwischen verbundenen Vertrags-

partnern, wenn die Verbundenheit zu einem anderen Rechnungspreis geführt hat als zwischen nicht verbun-

denen Vertragspartnem; hierunter fallen auch Eingänge zur aktiven Lohnveredelung oder zur Reparatur.

In der Regel wird der Statistische Wert aus dem Rechnungsbetrag abgeleitet. Dieser ist mit dem Statistischen

Wert identisch bei Liefenrngen frei Grenze, cif oder frei Bestimmungspostanstalt. Bei Lieferung ab Werk ist

der Rechnungsbetrag um die Transportkosten bis zlur Grenzp zu erhöhen, bei Lieferung frei Haus dagegen um

die Transportkosten ab Grenze zu vermindem. Diese Zu- und Abschläge können geschätzt werden.
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Beispiele:

Statistischer Wert bei vorgegebenen Lieferbedingungen

frei Grenze des Erhebungs-
gebietes oder cf
Bremcn Rechnungspreis

abWerk (DN) Re chnun g sp re ß zuzügli ch Fracht -,
Versicherungs- und sorcstiger Kosten
bis zum Grenzort des Erhebungsgebietes

frei Haus Rechnungspreß abzüglich Fracht-,
Vers icherungs - und sonstiger Kosten
vorn Grenzort des Erhebungs gebietes
bis Bestitnrnungsort.

Feld 20 - Ort/Datum/Unterschrift

Die Anmeldung ist vom Auskunftspflichtigen bzw. Drittanmelder handschriftlich zu unterzeichnen; neben

seiner Unterschrift hat der Auskunftspflichtige bzw. Drittanmelder seinen Namen und Vornamen anzugeben.

Handelt es sich um eine juristische Persou, so hat der Unterzeichner neben seiner lJnterschrift, seinem Namen

und Vornamen auch seine Stellung innerhalb der Firma anzugeben. Wird die Anmeldung von einem Vertreter

unterzeichnet, ist ein das VertretuugwerhäItnis deutlich machender Ztsatz zu verwenden.

Beispiel:

Die Meldung zur Intrahandelsstatistik wird von einer Spedition (Drinanmelder) im Auftrag eines Aus-

hmft s pJl i chti g en erst ellt.

20 Ort/Daum/Unterschrift ds Aukmftspflichtigen/Driüanmeldore

Kaiserslautern, 09. Februar 1996*.#,Tlä*.* 
H. ,tL"^rtr

Spedition Wenzel GmbH, Abt.-Iriter Import

Das Muster eines ausgefüllten Vordrucks "Eingang" ist im Anhang 5 dieser Ausfüllanleitung zu finden.
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6. Hinweise für die Anmeldung von
Teilsendungen von zerlegten
Maschinen, Apparaten und Geräten

Werden z.eflegte oder noch nicht zusemmenge-

setzte Maschinen, Apparate und Geräte des Ab-

schnitts XVI des Warenverzeichnisses für die

Außenhandelsstatistik in Teilsendungen versandt

bav. gehen diese in Teilsendungen ein, so ist beim

Ausfüllen der Intrastat-Vordrucke folgendes zu be-

achten:

1. Alle innerhalb desselben Berichtszeitraums ver-

sandten bzw. eingegangenen Teilsendungen

sind nach Möglichkeit in einer Position ansam-

menzufassen.

2. Iede Position ist im Feld Warenbezeichnung des

Anmeldescheins als 1.., 2. usw. bis ... und

letzte Teilsendun g nt kennznichnen.

3. Der Bezeichnung der jeweils in einer Position

angemeldeten Waren sind die Beschreibung,

Anzahl und ggf. Iristung (2.8. kW, kVA) der

zusammengesetzten vollständigen Ware (Ma-

schine(n) usw.) hinzuzufügen.

4. Bei der Position für die erste Teilsendung ist im

Feld V/arenbezeichnung ferner auf

a) die voraussichtliche Gasamtmasse,

b) den Gesamtwert und

c) den voraussichtlichen zeitlichen Abschluß

der Lieferungen (letzte Teilsendung)

hinzuweisen.

5. Für alle Teilsendungen gilt die Warennummer

der zusammengesetzten vollständigen Ware; sie

gilt gemäß der Allgemeinen Vorschrift 2a für

die Auslegung des Warenverzeichnisses für die

Außenhandelssüatistik auch für zerlegte oder

noch nicht zusammengqsetzte unvollständige

oder unfertige Maschinen, Apparate oder Ge-

räte, wenn alle wesentlichen Bestandteile dazu

versandt werden bzw. eingehen.

6. Bei der gleichzeitigen Versendung bzw. beim

gleichzeitigen Eingang von zrr verschiedenen

Aufträgen gehörenden Teilsendungen ist die

jeweilige Auftragsnummer (Kennwort, Kenn-

ziffer oder dgl.) anzugeben, demit die Zuge-

hödgkeit zu den einzelnen Aufträgen zu erken-

nen ist.

Beispiele für die Anmeldung einer bzw. eines in

Teilsendungen gelieferüen znrlegtenDampftur-

bine bzw. Tirrbogenerators:

a) Tirrbinengehäuse-Unterteil ... 8zto6 19 13

(1. Teilsendung zu einer Wasserdampf-

turbine für den Antrieb von elektrischen

Generatoren, Iristung

38 000 kWGesamtmasse ... kg/ Gesamtwert

DM .../letzte Teilsendung etwa (Monat)

1e...)

Tlrrbinenläufer ...84O6 19 13

(6. und letzte Teilsendung zu einer Was-

serdampfturbine ffir den Antrieb von

elektrischen Generatoren)

b) Generatorständer ... 8502 30 91

(1. Teilsendung zu einem Tirbogeneraüor

Gesamtmasse ... kg/Gasamtwert ... DM

...lletrte Teilsendung etwa (Monat) 19...)

Generatorläufer... 8502 30 91

(5. und letzte Teilsendung an einem Tirrbo-

generator)
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7. Vereinfachte Anm:Idung für Waren
verschiedener Art, die in einer
Sendung befördert werden

Bei Waren verschiedener Art in einer Sendung

wird in den folgenden FäIlen auf die Anmeldung

der einzelnen Warenarten verzichtet (§ 30 Abs. 1

Nr. 6 AHStatDV):

Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate,

Geräte, Beförderungsmittel und Instrumente der

Kapitel 84 bis 90 des Warenverzeichnisses für

die Außenhandelsstatistik, die üblicherweise zur

Ausrüstung gehören und zusammen mit dem

Hauptgegenstand versandt werden bzw. ein-

gehen.

Die Waren dürfen mit der Warenbezeichnung

und Warennummer des Hauptgegenstandes und

dem Ztsatz "einschließlich des üblicherweise

zur Ausrüstung gehörenden Zubehörs und der,

Ersatzteile' angemeldet werden.

- Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate,

Geräte, Beförderungsmittel und Instrumente der

Kapitel 84 bis 88 und 90 des Warenver-

zeichnisses, die ohne den Hauptgegenstand

versandt werden bav. eingehen.

Bei einem Gesamhüert der Sendung bis ein-

schließlich 5 000 DM dürfen die Waren, wenn

die Sendung mehr als avei verschiedene Waren

enthält, unter der für Ersatz- und Einzelteile der

betreffenden Maschinen usw. vorgesehenen

Warennummem (2.8. 8413 9190,8466 93 80)

angemeldet werden, auch wenn sich darunter

Teile befinden, die an anderer Stelle im Waren-

verzeichnis für die Außenhandelsstatistik ge-

nannt oder inbegriffen sind (ausgenommen sind

Sendungen, die sich überwiegend aus Teilen

anderer Warennummern zusammensetzen).

Bei einem Gesamtwert der Sendung von mehr

als 5 000 DM besteht die Möglichkeit, der

Ware, auf die wertmäßig der größte Anteil

einer Sendung entfällt, auch allejene Positionen

zuzurechnen, die zu anderen Warennummern

gehören, jedoch nur bis zu einem Wert von

einschließlich 2 000 DM je Warenposition.

Diese Erleichteruugen gelten nicht für Sortimente

von Waren, für die im Warenver2sishnis für die

Außenhandelsstatistik Sammelnummem für Sor-

timente vorgesehen sind.

Bei weitergehenden Wünschen nach einer ver-

einfachten Anmeldung muß das Statistische Bun-

desamt um Genehmigung gebeten werden. Der

Antrag muß Aufschluß geben über den Gesamt-

wert der Sendung sowie über die Art und den Wert

der zusammen zufassenden Waren.

8. Anmeldung vollständiger
Fabrikationsanlagen

Die Anmeldung vollständiger Fabrikationsanlagen

ist bei der Versendung einheitlich für alle Mit-
gliedstaaten der EU gercgelt worden. Unter einer

"vollständigen Fabfüationsanlage" versteht man

hierbei eine Kombination von Maschinen, Appara-

ten, Geräten, Ausrüstungen, Instrumenten und

Materialien, 6i" 2usammeir als Großanlage.zur

Herstellung von. Gütern oder zur Erbringung von

Dienstleistungen dienen sollen; der Gesamtwert ei-

ner solchen Anlage muß einen bestimmten Min-
destwert überschreiten, soweit es sich nicht um

eine gebrauchte Anlage handelt oder andere Kri-
terien die Behandlung als Anlage rechtfertigen.
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fm Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik

sind für die Anmeldung besondere Warennummern

im Kapitel 98 vorgesehen, die jedoch nur mit

Genehmigung des Statistischen Bundesamtes

verwendet werden dürfen. Der Antrag auf

Genehmigung zur Verwendung solcher besonderen

Warennummern für die Armeldung jeweils einer

vollständigen Fabrikationsanlage zur Außenhan-

delsstatistik hat folgende Angaben zu enthalten:

- genaue Bezeichnung der vollständigen Fabrika-

tionsanlage (mit Auftragsnummer oder derglei-

chen),

- Bestimmungsmitgliedstaat,
- Gesamtwed (gegeben-enfalls einschließlich der

Zulieferungen aus anderen T ändem, jedoch

ohne Dienstleistungen im Ausland),

- Lieferzeitraum (voraussichtlicher Beginn und

Abschluß der Lieferungen),

- Aufstellung aller zu liefemden Waren,

- welche Länder außer Deutschland mit welchen

Anteilen am Gesamtwert gegebenenfalls an der

Enichtung der Anlage beteiligt sind.

Soweit diese Angaben aus dem Liefervertrag er-

sichtlich sind, kann dem Antrag auch eine Kopie

dieses Vertrages zui Einsichtnahme beigefügt 
.

werden. Im Genehmigungsschreiben werden die

auf dem Intrastat-Vordruck zu verwendenden

Warenbezeichnungen und Warennummern vor-

geschrieben. Alle übrigen Einzelheite,n werden

ebenfalls im Genehmigungsschreiben geregelt. Die

Genehmigung ist nicht übertragbar (siehe auch die

Statistische Anmerkung zu Kapitel 98 des Waren-

verzeichnisses für die Außenhandelsstatistik).
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9. Beispiele und Sonderf?ille

9.1 Auskunftspflicht

a) Sachverhalt

Ein deutsches Unternehmen D verkauft eine Ware an eine französische Privatperson F.

Fall l: D versendet die Ware an F.
Fall 2: F holt die Ware bei D ab und verbringt sie in eigener Verantwortung nach Frankreich

Frage: Ist D auskunftspflichtig?

Antwort:

zu Fall l: D ist als ein in Deutschland umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen auskunftspflichtig, da es mit F einen
Vertrag geschlossen hat, der zum Verbringen der Ware nach Frankreich geflihrt hat. Der Umstand, daß
die Lieferung an ei:re Privatperson erfolgt, ist für die Beurteilung der Auslcmftspflicht in Deutschland
nicht relevant

zu Fall 2: D ist nicht auskunftspflichtig, da weder ein Vertrag zur Lieferung vorliegt noch die Versendung von D
vorgenolnmen wird (,,Geschffi über den Ladentisch"). F führt den Transport in eigener Regie durch, ist
aber als Privatperson ebenfalls nicht auskunftspflichtig.

b) Sachverhalt

Ein deutsches Unternehmen Dl kauft bei einem anderen deutschen Unternehmen D2 eine Ware. D2 verbringt im
AufuagvonDl die Ware unmittelbar nachBelgien

Frage: Wer ist auskunftspflichtig?

Antwort: Dl ist auskunftspflichtig, da er'als Aufuaggeber die Versendungveranlaßt hat.

c) Sachverhalt

Ein griechisches Unternehmen G kauft bei einem deutschen Unternehmen D eine Ware.
G beaufuagt D, die Ware unmiffelbar nach Dänemark zu beftirdem.

Frage: Wer ist in Deutschland auslnurftspflichtig?

Antwort: D ist als inländischer Vertragspartner auslcunftspflichtig.

d) Sach'rerhalt

Ein auf der britischen Kanalinsel Guernsey ansässiges Unternehmen (ohne Umsatzsteuer-Identifikations-Nr.) kauft bei
einem deutschen Unternehmen D eine Ware, wobei diese aufuagsgemäß nach Italien verbracht wird.

Frage: Ist eine Intrastat-Meldung abzugeben ?

Antwort: Von D ist eine Intastat-Meldung Versendung mit Bestimmungsmitgliedstaat Italien abzugeben.
Ilinweis: Entsprechend sind Vorgänge zu beurteilen, bei denen ein drittländisches Unternehmen (2.8. ein

Schweizer) Aufuaggeber ist.

-38-



e) Sachverhalt

Ein deutsches Unternehmen D verkauft an ein belgisches Unternehmen Waren, die D in Frankreich erworben hat. Die
Waren werden unmittelbar von Frankreich nach Belgien verbracht.

Frage: Wo sind Intrastat-Meldungen abzugeben?

Antwort: In Frankreich (Versendung) und in Belgien @ingang) ist eine Intrastat-Meldung abzugeben, in
Deutsctrland hingegen nicht. Intrastat-Meldungen sind grundsätzlich nur in den EU-Mtgliedstaaten
abzugeben, die von der Warenbewegung körperlich als Versendungs- bzw. Eingangsmitgliedstaat
betroffen sind.

0 Sachverhalt

Ein deutsches Unternehmen D verkauft an ein dänisches Unternehmen DK Waren, die D in Frankreich erworben hat.
Die Waren werden von Frankreich über Deutschland nach Dänemark befördert.

Frage: Ist der Vorgang in Deutschland statistisch zu erfassen?

Antwort: a) Werden die Waren ohne Umladung und nur mit befürderungsbedingten Aufenthalten durch
Deutschland hindurchgeführ! so ist keine Intrastat-Meldung abzugeben.

b) Werden die Waren in Deutschland umgeladen, so wird nur dann auf eine Meldung verzichtet, wenn
im Zeitpunkt der körperlichen Durchfuhr vertraglich feststeht, daß die Waren flir ein anderes Land
bestimmt sind.
Werden die Waren jedoch in Deutschland ,,zwischengelagert", so sind sowohl der Eingang als auch
die (Wieder-) Versendung anzumelden.

9.2 Reihengeschäft

Sachverhalt:

Ein deutsches lJnternehmen Dl verkauft eine Ware an ein anderes deutsches Unternehmen D2.D2 verkauft die Ware
weiter an ein französisches Unternehmen F. Dieses wiederum verkauft die Ware an ein spanisihes Unternehmen El, .das sie
weiterverkauft an ein zweites spanisches Unternehmen EZ.Die Ware wird nach Abschluß dieser Verkaufsgeschilfte direkt
von Dl an E2 geliefert.

Fragen:

a) In welchen Mtgliedstaaten ist die Warenbewegung zur Intrahandelsstatistik zu melden?

b) Wer ist auskrurftspflichtig?

Anworten:

Zu a): InDeutschland ist eine Versendungsmeldung, in Spanien eine Eingangsmeldung auszuflillen.

Zu b): In Deutschland ist das Unternehmen D2 zur Abgabe einer Versendungsmeldung verpflichtet, da D2 den
(grenzüberschreitenden) Vertag abgeschlossen hag der letzlich zum Verbringen der Ware nach Spanien flifut.

In Spanien ist El auskunftspflichtig, da auch für dieses Unternehmen ein (grenzüberschreitender) Vertrag, der
zumEingang einer Ware führt, vorliegt

Fär die Unternehmen Dl bzw. B2liegl ein entsprechender Vertrag nicht vor, d.h. fiir sie ist dieser Vorgang ein
Inlandsgeschäft und deshalb nicht im Ralmen der Intrahandelsstatistik zu melden.

l
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9.3 Zulieferung

Sachverhalt:

Ein belgisches Möbelhaus B kauft bei einem deutschen Unternehmen Dl Bezugsstoffe für Polstersessel. Die gekauften
Stoffe werden unmittelbar zu einem weiteren deutschen Unternehmen D2 verbracht, das im Rahmen eines selbständigen
Vertrages mit B unter Verpendung der von Dl bereitgestellten Stoffe komplette Polstersessel herstellt uud nach Belgien
versendet.

Fragen:

a) Welche Warenbewegung ist zur Intrahandelsstatistik zu melden?

b) Wer ist auslcunftspflichtig?

Anworten:

Zu a) Anzturclden ist die Ware, die über die Grenze des deutschen Erhebungsgebietes verbracht wird, d.h. der
komplette Polstersessel. Die in einem separaten Vertrag zwischen B und Dl gekauften und dem Unternehmen
D2 direkt zugeleiteten Bezugsstofle sind nicht Gegenstand der Intrahandelsstatistik. Sie gehen lediglich als
Wertbestandteil in den Statistischen Wert des von D2 gemeldeten Polstersessels ein.

Zu b) Auskunflspflichtiger in Deutschland ist D2, da nur für ihn ein (grenzüberschreitender) Vertrag zur Lieferung
eines kompietten Polstersessels vorliegt (für Dl liegt kein Verüag zur grenzüberschreitenden Liefenrng von
Bezugsstoffen vor).

DZ gLbt in seiner Versendungsmeldung als Rechnungswert jedoch nurlie von ihm dem belgischen Unternehmen
berechnete Leistung an. Bei der Ermittlung des Statistischen Wertes fiir die Polstersessel jedoch muß D2 den
Wert der zugelieferten Bezugsstoffe hinzurechnen. Ist der Wert nicht bekannt, muß er geschätzt werden.

9.4 Kommissionsgeschäft

Sachverhalt:

Ein deutscher Kommissionär Dl wird-flir Rechnung eines ftanzösischen Unternehmers F tätig und verkauft im eigenen
Namen an einen deutschen Unternehmer D2 eine Ware, die dann unmittelbar von F an D2 geliefert wird.

Frage:

Wer ist in Deutschland auskunftspflichtig?

Antwort:

Dl ist im Rahmen der Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig, weil flir ihn ein (grönzüberschreitender) Veruag mit F
vorliegfi flir D2 liegt lediglich ein Inlandsgeschäft vor, welches nicht Gegenstand der Intrahandelsstatistik ist.

Bei einer entsprechenden Geschäftsabwicklung über einen Handelwertreter (§§ 84tr HGB) wäre zur Abgabe
einer Intrastat-Meldung D2 verpflichtet, weil in diesem Fall ein Vertrag zwischen D2 und F vorläge und der
Handelwertreter nur vermittelt oder im Namen von F einen Liefervertrag abschließt.

Einweis:
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9.5 Konsignationsgeschäft

Sachverhalt:

Eine Ware wird von einem italienischen Unternehmer I in das Konsignationslager eines deutschen Konsignators DI nach
Deutschland verbracht, wobei I Eigentitner der Ware bleibt. Dl verkauft anschließend im eigenen Namen und auf
Rechnung von I die Ware an einen anderen deutschenUnternehmer D2.

Fragen:

a) Welche Intrastat-Meldungen sind abzugeben?

b) Wer ist auskunftspflichtig?

Antworten:

Zt a). Die Verbringung der Waren aus Italien auf ein Konsignationslager in Deutschland löst sofort eine
Versendungsmeldung in Italien und eine Eingangsmeldung in Deutsctrland aus. Der Weiterverkauf von Dl an
D2 ist kein im Rahmen der Intrahandelsstatistik meldepflichtiger Vorgang

Ztt b) . Zur Versendungsmeldung in Italien ist I, zur Eingangsmeldung in Deutschland Dl verpflichtet. Die
Auskrurftspflicht ergibt sich daraus, daß I die Versendung der Waren nach Deutschland vornimmt und Dl die
Waren entgegennimmt.

9.6 Werklieferung

Sachverhalt:

Ein französisches Unternehmen F schließt mit einem deutschen Unternehmen D einen Werklieferungsvertrag ab. Danach
verpflichtet sich F dem Unternehmen D gegenüber, in Deutschland eine Fabrik schlüsselfertig zu bauen und alle
Einzelkomponenten und Materialien hierfür zq beschaffen. Diese können aus eigener Produktion des französischen
Unternehmens stammen oder von F hinzugekauft sein. Nach Fertigstellung der Fabrik wird sie D übereignet.

Frage:

Wann und durch wen sind die von F nach Deutschland verbrachten Einzelkomponenten und Materialien im Rahmen
der deutschen Intrahandelsstatistik zu melden?

Antwort,

l. Hat das ausführende Unternehmen F in Deutschland eine Steuernummer, so ist F verpflichtet, für die nach
Deutschland verbrachten Einzelkomponenten und Materialien zum Zeitpunkt ihrer Verbringung eine Inüastat-
Eingangsmeldung abzugeben.

2. HatF in Deutschland keine Steuernummer, so hat D nach Abnahme der Fabrik eine Intrastat-Meldung über die aus
Frankreich und anderen EU-Mitgliedstaaten eingegangenen Einzelkomponenten und Materialien abzugeben.

-41-



9.7 Retouren und Gutschriften

Sachverhalt:

Ein deutsches lJnternehmen D bezieht aus einem anderen EU-Mitgliedstaat Waren. Die überprüf.rng der eingegangenen
Waren ergibt, daß ein Teil der gelieferten Waren schadhaft ist.

Bei der anschließenden Schadensregulierung oder Garantieabwicklung können folgende Fälle unterschieden werden:

a) Es erfolgt die Rücksendung des beanstandeten Teils der Waren gegen Gutschrift.

b) Die beanstandete Ware bleibt bei D und es wird lediglich eine Gutschrift erteilt.

c) Deq beanstandete Teil der Ware wird zuiückgesandt und es erfolgt eine kostenlose Ersatzlieferung.

d) Die beanstandete Ware verbleibt bei D unt es erfolgt eine kostenlose Ersatzlieferung.

Frage:

Was hat D bei den einzelnen Fällen bezäglich der Intrahandelsstatistik zu veranlassen?

Antwort:

Grundsätzlich hat D zunächst einre Intrastat-Meldung Eingaqg über die gesämte Warensendung abzugeben. Bezüglich der
weiteren AbwicHung ist dann wie folgt zu verfahren:

zu a): Für die zuräckgesandte beanstandete Ware ist eine Intrastat-Meldung Versendung abzugeben. Hierbei ist im Vordruck-
Feld 18 @echnungsbetrag) und 19 (Statistischer Wert) der Betrag der Gutschrift einzutragen.

(Hinweis: Eine Eingangs-Meldung mit negativen werten ist nicht zulässig.)

zu b): Der Betrag der Gutschrift für die beanstandeten Waren ist bei den Wertangaben @echnungsbetrag in Feld 18 und
Statistischer Wert in Fetd 19) zu beräcksichtigen, d.h.

- ist die Intrastat-Meldung Eingang noch nicht abgegeben worden, ist die Gutschrift gnmittelbar in Abzug zu bringen;- ist die Intrastat-Meldung bereits abgesandt worden, ist eine Korrektur der ursprünglichen Eingangs-Meldung in
Form einer berichtigtenKopie abzugeben (Nr. 1.5).

(Hinweis: Eine Versend',ngs-Meldung über den gutgeschriebenen Betrag ist nicht zulässig.)

zu c): Für die zurückgesandten beanstandeten Waren ist eine Intrastat-Meldung Versendung abzugeben. Für die
Ersatzlieferung ist (nochmals) eine Intrastat-Meldung Eingang erforded-ich.

, Sowohl in der Versendungs-Meldung über die zuräckgegebene Ware als auch in der Eingangs-Meldtrng über die
Ersatdieferung ist kein Rechnungsbetrag (Feld 18) einzutragen, als Statistischer Wert (Feld 19) ist jeweils der anteilige
Wert lt. ursprünglicher Eingangs-Meldung anzugeben.

zu d): Für die gelieferte Ersatzware ist (nochmals) eine Intrastat-Meldung Eingang erforderlich. Hierbei ist kein
Rechnungsbetrag (FeId 18) einzutragen, {s Statistischer Wert @eld 19) ist der anteilige Wert lt. ursprünglicher
Eingangs-Meldung anzugeben.

In der ursprtinglichen Intrastat-Meldung Eingang ist der Statistische Wert (Feld 19) um den Wertanteil der reklamierten
Ware zu korrigieren §r. 1.5.).
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Veueichnis der Bundesländer

Schleswig-I{olstein
Harnburg
Niedersachsen
Bremen

Verzeichnis der EU-Mitgliedstaaten

01
02
03
04

ddschman
A$/pten -
Aquatonalgumea
AttuoDren
afghänistan
Albmien
Alperien
Aäfi-I
funsdk.-Q2saniea
Amirante-In

001
002
003
004

Frankreich
Belgien und Luxemburg
Niederlande
Deutschland

abetisches Ländervezeichnis
Abu Dhabi
Aden

Andorra
Angola
Anguilla-I
Annobon-I
Antisua-I
Antilieru Niederl.
Arab.Emirate.Ver.
Argentinien
Armeilen
Aruba-I
Ascersion
Aserbaidschan
Australien
Austral.-Ozeanien
Autonomiegebiet
Azorcn

Alph

Campbell
Ceuta
c;ylon (ehem.)

China
Cook-ln
Costa-Rica

Bahamas
Bahrain
Baker-I
Bangladesch
Barbados-I
Barbuda
Belarus
Beleieo
BelLe
Benin
Bermuda
Bhutan
Birma (ehem.)
Bolivien
Bonaire-I
Bomeo,Nord-
Borneo, Süd-
Bosnien-Herze-
gowina

Botsuana
Brasilien
Brit.Geb. im
Ind. Ozean
Brunei

647
653
647
220
3t0
334
660
070
2088ll
810
355
043
330
446
310
459
478
647
528
077
474
329
078
800
802
625
010

,453
640
810
666
469
459
073
002
421
284
4L3
675
676
516
478
701
700

093
391
508

357
703
036
068
236
328

Büsingen
Bulsa.rien
Bur[ina Faso
Burundi

Cabinda-hndana 330
Caicos-In 454

804
022
669
5t2
720
814
436

Ländervezeichnis der Außenh andelsstatistik (Stand: Januar 1996)

Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayem

05
06
07
08
09

Gaza
Georsien
Gesellschafu-In
Ghana
Gibraltar
cilbert-In (ehem.)
Grenada-I
Grieohenland

Guaternala
Gual'ana- Franz.
cuiriea-Eissau
Guinea
Guyana

Haiti
Heard-I
Honduras
Honskons
How'land-T

Indien
Indonesien
kmere Mongolei

005
006
007
008
009

kak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien

Kaiman-In
Kambodscha
Kamerun
Kamoutschea
(ehä.1
Kanada
Kanal-In Brit
Kanarisohe In
Kao Verde
Kaiolinen-ln
Kasachstan
Katar
Kenia
KirEisistan
KIfibatr

»o
Komoren
Kongo
Kroatien
Kuba
Kuwait

Malta
Man-I

laos
Lesotho
LesSaintes-ln
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Lieöhbnsteifl

(austral.)
Ilrd-Ho(ve-In
(Salomonen)
Luxemburg

Litaudn
Lörd-Howe-In

Italien
Vereinigtes Königreich
Irland
Dänemark
Griechenland

Cdte d'lvoire
Cristobal
Curacao-I

Elfenbeinküste
El Salvador

Färöer-In
Falkland-In
Fidschi
Finnland
Föderierte Staalen
von Mikronesien

Formosa
Frankreich
Fudschaira
Futuna-I

272
442
478

6t2
616
007
024
624
005

Dänemark
Dahome (ehem.)
D6sirade-I
Dominica-I
Dominikanische
ReDublik
Dsihibuti
Dubai

008
284
458
460

456
338
647

041
529
815
032

823
736
001
6478ll

464
732
653
625
628

Jamaika
Japan
Jemen
Jerioho
Jordanien
Jungfern-In.
Amerik
Jungfern-In.Brit.

Ecuador

Eritrea
Estland

500
272
428
336
053

457
468

463
696
302

696
404
006
02t
24',7
823
o79
644
346
083
812

802
480
375
318
092
448
636

684
395
458
054
604
268
2t6
037
055

800

806
002

743
370
010
386
701
667
232
o46
006

314
500
252
625
076
822
276
044
8t2
473
009
406
006
458
810
416
496
257
260
488

452
802
424
740
810

664
700
720

Gabun
Galapagos-In
Gambia

Grönland
Großbritannien
Guadeloupe-In
Guam-I

Macau
Madasaskar
Made[a
Malawi
Malavsia
Maleäiven
Mali

Das Länderverzeichnis dient nur statistischen Zwecken. Aus den Bezeichnungen kann keine Bestätigung oder
Anerkennung des politischen Status eines Landes oder der Grenzen seines Gebietes abgeleitet werden.
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10
11
12
13
14

Saarlard
Berlin
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpolnmern
Sachsen

Mandschurei
Marie-Galante-I
Marokko
Marshalt-Io
Martinique-I
Mauretanien
Mauritius
Mavotte
Maiedonien
MoDonald-Itr
Melilla
Mexiko
Midwav-In
Mikroriesieru
Föderierte Staaten

720
458
204
824
462
228
373
377
096
802
022
412
810

Monaco
Mongolei
Montenegro
Monlserrat-I
Mosambik
Myanmar

Namibia
Nauru
Neoal
Neükaledonien
Neuseeländisch-
Ozeanien

Neuseeland
Nevis-I

Nördliche Marianen
Nordbomeo
(Sabah)
Nordirland
Nordkorea
Norfolk-I
Norwegen

Oman
Ozeanien,Amerik.-

von
Miouelon-In
Moldau

Ozeanien,Austi.-
Ozeanien Neusl.-

Pakistan
Palau
Panama (einsohl.
Kanalzone)
Papua-Neuluinea
Puagtay
Peru
Philippinen
Pitcaim
Polargebiete
Polen
PolyhesialFr.-

823
408
074
001
716
094
470
366
676

389
803
672
809

'814
804
449
432
003
240
288
814
820

7ot
006
724
802
o28

236
038
649
810
802
814

662
825

442
801
520
504
708
813
890
060
822

Obervolta
(ehun.)
Österreich

15
16

Portugal
Spanien
Schweden

St. Barth6lemy
St. Christooh 

-

(St. Kitts)-Nevis
SL Eustatius-I

010
011
030
032
038

Finnland
Österreich

010
311
400

Porhreal
Prinoioe-I
Puertd Rico

Ras al-Chaima
R6union
Rhodesien
(ehem.)
Riukiu.iln
Ruanda

Salomonen
Salomon-In
(Paoua)
s'anibia'
Samoa (Am.-Oz.)
Samoa (West-)
San Maäno
Sansibar
Santa-Cruz-ln
Säo-Tom6-I
Sarawak
Saudi-Arabien
Schardscha
Sohweden
Sohweiz
Senesal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Sikkim

Rumänien
Rußland

Sabah
Saba-I

Suriname

Somalia
Sous,le-Vent-In
Soanien
sii Laoka

»n

647
372

382
732
324
066
0'15

70L
478
806

801
378
El0
819
o47
352
806
311
701
632
647
030
039
248
094
355
264
664
382
706
063
091
342
822
011
669
458

449
478
329
465

458

478
408
467
224
388
700
890
728
890
492
027
424
393
608

Simbabwe
Sinpaour
sloüäkei
Slowenien

Südborneo
Südgeorgien
Südkorea
Süd-Sandwich-In

St Helena-I
St Ircia-I
St Martin-I
(franz.)
Sr Madin-I
(niederl.)
si. Piend-In
St. Vincent-I
§udan
Süda&ika

Svalbard
Swan-(Schwan-
Swasiland
Syrien

Anhang 1

Sachsen-Anhalt
Thüringen

Tadschikistan
Tahiti-I
Taiwan
Tansania
Tasmanien
Tenerifa
Thaiiand
Tibet

082
822
736
352
800
021
680
720

Timor, Portugie-
sisch-(ehem.) 700
Tobaso-I 472
Togo- 280
Tokelau-(Union-)In 814
Tonsa 817
Trinidad-I 4'72
TristandaCunha-I 329
Tschad 244
Tschasos-In 357
Tscheöhische
Republik 061
Tuamotu-
fPaumotu-)In
iubuai-In '
Ttirkei
Tunesien
Turkmenistan
Turks-In
Tuvalu

822
822
052
2t2
080

Ummal-Kaiwain

Usanda
t][raine

Ulgam
Uruguay
Usbekistan

454
847

350
072
647
064
524
081

816
045
484

647
006

400
690

810
811

Vanuafu
Vatikanstadt
Venezuela
Verein.Arab.
Emirate
Verein. Köniereich
Vereiniste Säaten
von Aäerika
Vietnam

Wake-I
Walis-In
Weihnachts-I
(Ind.Oz.)
Weihnachts-I
(Paz.Oz.)
Weißrußland
Westsamoa

Zaire
Zentralafrikaoische
Republik
Zypem

802

812
073
819

322

305
600



Anhang 2

Zu Yordruck-Feld L0: Art des Geschäfts

Art des Geschäfts Schlüsselnummer

Geschäfte mit Eigentumsübergang (tat-
sächlich oder beabsichtigt) und mit Gggen-
leistung (finanziell oder andersweitig)r)
Ausnahme: Die unter 2I-23r 71,72 und 81
genannten Geschäftsarten

- Endgtiltiger Kauf/VerkauP)

- Ansichts- oder Probesendungen,
Sendungen mit Rückgaberecht und Kommis-
sionsgeschäfte

- Kompensationsgeschäfte (Tauschhandel)

- Verkauf an ausländische Reisende für
deren persönlichen Bedarf

- Finanzierungsleasing (Mietkauf 3)

Rücksendung und Ersatdieferungen

- Rücksendung von Waren, die bereits unter
den Schlüsseloummern lL bis 15 erfaßt
*urden4)

- Lieferungen als Ersatz für zurückgesandte
Waren

- Lieferungen als Ersatz für nicht zurück-
gesandte Waren (2.B. wegen Garantie)

- sonstige Geschäfte

Geschäfte nicht vorübergehender Art mit
Eigentumsübertragung, aber ohne Gegen-
leistung (finanziell oder anderweitig)

- Warenlieferungen im Rahmen von durch
die Europäische Gemeinschaft ganz oder
teilweise finanzierten Hilfsprogrammen

- Andere Hilfslieferuneen öffentlicher
Stellen5)

- sonstige Geschäfte

Warensendungen anr LohnveredelungO s6..
Reparatur/); Ausnahme: Die unter 7l und72
genannten Warensendungen

- Lohnveredelung

- Reparatur und Wartung gegen Entgelt

- Reparatur und Wartung ohne Entgelt

Warensendungen nach LohnveredelungO 66."
ReparaturT); Ausnahme: Die unter 7lwÄ72
genannten Warensendungen

- I-ohnveredelung

- Reparatur und Wartung gegen Entgelt

- Reparatur und Wartung ohne Entgelt

11

t2

13

t4
15

21

22

23

?4

3t

32

JJ

4t
42

43

51

52

53
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Art des Geschäfts
noch Anhang 2

Schlüsselnummer

Warenverkehre ohne Eigentumsübergang, und zwar

Miete, Leihe, Operate Leasing, sonstige vorübergehende

Verwendung außer Lohnveredelungs-und Reparatur-

vorgängen (Lieferung und Rücksendung)

- Operate LeasingS), Miete, Leihe

- Sonstige vorübergehende Verwendungg)

Warensendungen im Rahmen gemeinsamer Ver-
teidigungsprogramme oder anderer gemeinsamer
zwischenstaatlicher Programme

: Für militärische Zwecke

- Airbus-Prograrnm

Lieferung von Baumaterial und Ausrüstun-
gen im Rahmen von Bau- bau. Anlagebau-
arbeiten als Teil eines Generalvertrag5l0)

Andere Geschäfte

- nicht anderweitig erfaßt (ohne Schlüssel-Nr. 92)

- Lagerverkehr für ausländische Recbnung

6t

62

7t
72

81

9l

;.
,!

.

92

Anmerkungen:
1) Hier ist die Mehrzahl der Versendungen bzw. Eingänge zu erfassön, d.h. Geschäfte, bei denen

- das Eigentum zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden wechselt und
- eine Zahlung oder andere Gegenleistung erfolgt.

Darunter fällt auch die Versendung von Waren zwischen verbundenen Unternehmen oder anlvon
zentrale(n) Verteilungslager(n), selbst wenn keine sofortige Bezahlung erfolgt.
Einfuhren aus Nicht-EU-Ländern, die an der Grenze abgefertigt und dann sofort in ein anderes EU-Land
verbracht werden, sind in dieser Position zu erfassen, sofern nicht ein anderer Zweck bekannt ist.

2) Einschließlich Ersatzlieferungen von Ersatzteilen oder anderen Waren gegen Bez^hlung. Einschließlich
"(Rück-)Käufe" deutscher Waren.

3) Finanzierungsleasing (Mietkauf): Zweck der Leasingzahlung ist es, flen guxren. oder praktisch den ganzen

Warenwert abzudecken. Die Vorteile und Risiken des Eigentums gehen auf den Leasingnehmer über; bei
Vertragsende wird der Leasingnehmer auch rechtlich Eigentümer.

4) Rücksendung unC Ersatzlieferung von Waren, die ursprünglich unter den Schlüsselnummern 31-81
registriert wurden, sind unter der Geschäftsart zu erfassen, unter der die ursprüngliche Anmeldung
erfolgte.

5) Militärische und humanitäre Hilfslieferungen Deutschlands.

6) Bei der Lohnveredelung (ob unter oder nicht unter zollamtlicler Überwachung) wird die Ware wesentlich
verändert. Eigenveredelung ist unter der Schlüsselnummer "11" zu Örfassen.

7) Reparatur ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Funktion einer Ware; damit ka"n auch ein gewisser
Umbau oder eine Verbesserung verbunden sein.

8) Operate Leasing: Leasingvertilige, bei denen die Waren Eigentum des ausländischen Lieferanten (Eingang)
bzw. des inländischen Värsenders (Versendung) bleiben und nicht Finanzieruagsleasing sind (siehe
Anmerkung Ziffer 3).

9) Alle Versendungen oder Eingänge, bei denen von vornherein die Absicht eines bzw. einer späteren
Wiedereingangs/Wiederversendung besteht, ohne daß ein Eigentumswechsel stattfindet.

10)Unter der Schlüsselnummer 81 sind nur jene Geschäfte zu erfassen, für welche keine Einzelrecbnungen für
einzelne Lieferungen erstellt werden, soudern bei denen sins sinzige Rechnung den Gesamtwert der
Arbeiten erfaßt. Wenn dies nicht der Fall ist, sind die Geschäfte unter der Schlüsselnummer 11 (ggf. 15) zu
erfassen.
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furhang 3

Zir Vordruck-Fekl 1rttE:nt- und-Einladehäfen bzw. Ent- und Einladeflughäfen
Entladehäfen/Einladehäfen

Häfen an der Ostsee

Eckemförde
Flensburg
Greifswald
Heiligenhafen
Kappeln
Kiel-Wik
Laboe
Lübeck-Travemünde
Lübeck
Mukran

0501
0701
9942
0303
o7a3
0509
0511
0203
0100
9945

Neustadt-Holstein
Puttgarten
Rendsburg
Rostock.Seehafen
Saßnitz
Schleswig
Stralsund
Ueckermtinde
Wismar-Hafen

Hamburg -Kornhausbrücke
Hamburg-Niederbaum
Hamburg-Südbahnhof
Hamburg-Veddel
Hamburg-Waltershof
Hamburg-Wilhelmsburg
Hamburg-Zweibrückenstraße

Kassel-Güterbahnhof (Luftfracht)
KöIn-Bonn-Flughafen
Krefeld
Iripzig-Flughafen
München-Flughafen
München
I\iünster-Flughlfen
Nürnberg-Flughafen
Saarbrücken-Flughafen
Stuttgart-Flrrghafen

0305
0307
0513
9932
9946
o705
9947
9928
9938

t7t7
t72t
t7t9
ztot
r723
11 11
t403
0905
0907
2009
0909

t526
1601
1603

1605

1222
t228
t205
t2t4
1200
t232
1229

5406
6201
6001
9880
6601
6625
7903
6501
3245
6401

Borkum
Brake
Brunsbüttel
Büsum
Buxtehude
Cuxhaven
Emden
Emden-Nessedand
Helgoland
Husum
Itzehoe

Häfen an der Nordsee (außer Bremen, Bremerhaven und Hamburg)
l7l3 I-eer
2OO1 Norderney
1101 Norden
0901 Nordenham
1401 Papenburg
1235 Pinneberg
LTOO Stade
L7O7 Tönning
1237 Westerland
0900 Wilhelmshaven
1100 Wyk

Häfen in Bremen (einschließlich Bremerhaven)
1503 Bremen-Vegesack
1523 Bremerhaven-Fischereihafeu
1524 Bremerhaven-Rotersand.
1542 . Bremerhaven-Container-
l54l Terminal

Häfen in Hamburg

Bremen-Hansator
Bremen-Holz,hafen
Bremen-Indus triehafen
Bremen-Neustädter-Hafen
Bremen-Ost

Hamburg-Elbtunnel
Hamburg-Ericus
Hamburg-Ernst-August-Schleuse
Hamburg-Freihafen
Hamburg-Kehrwieder
Z Kom Hafen
Hamburg-Köhlfleetdamm

Entladefl ughäifen/Einladef lughäfen

Berlin-Flughafen Schönefeld
Berlin-Tegel -Flughafen
Bremen-Flughafen
Dresden-Flughafen
Düsseldorf-Flughafen
Erfurt
Frankfurt (Main)-Flughafen
Friedrichshafen-Güterbahnhof
Hamburg-Flughafen .

Hamburg-Köhlfleetdamm
}|annover-Flughafen

t225
t220
1202
t299
t264

t2t2

9752
5821
1543
9767
6101
98t4
6303
4302
t24t
t244
5901
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Anhang 4

Zu Vordruck-Feld 15: Verfahren bei der Versendung bzw. beim Eingang

Abschnitt A - Versendung

Verfahren Code

Versendung

Wiederversendung nach wirtschaftlicher
I-ohnveredelung

Vorübergehende Versendung anr wirt-
schaftlichen Lohnveredelung

Abschnitt B . Eingang

1000 0

1043 1

22AO 2

CodeVerfahren

Eingang

Vorübergehender Eingang zur wirt-
schaftlichen Lohnveredelung

Wiedereingang nach wirtschaftlicher
Lohnveredelung

4300 0

4300 1

43222

Hinweisq 1. Vorglinge, die nicht eindeutig einem der aufgeführten Verfahren zugeordnet werden können,
sind bei der Versendung mit dem Verfbhren 1000 0 bap. beim Eingang mit 4300 0
anzumelden.

2. Unter den Verfahrenscodes 1043 I und 2200 2 (Ve.rsendung) bav. 4300 1 tnd 43222
(Eingaig) sind auch öntgeltliche oder unentgeltliche Reparaturen
anzumelden.
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Versendung ffi

2 ltlonatiJahr

0i 96

1 Urxsirlz"sl.Nt 1,234567890
Auskunftspflicht6er (Na"re und AnsÜirift)

Fa. Mustermann GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 13

65185 Wiesbaden

Bi:rtdr:sl FA Q$Zusälz

Statistische Bundesaml

Außenhandelsstatistik

0-65180 Wiesbaden

5

- Statistische Meldung -

Spedit ion Wieselflink GmbH
Rhe ina 1 lee
55118 Mainz

E,ries FA QJZLlSitz4 Llßrsrizsr n' Q987614 32 I
Drtt.lnnelCsr (Narte ufd AI)scl)rtii)

10 Ar1

Ll
I\/
E

1 12 Elnladehalen

1 200
I 3esi. LaniliJspr'Reg

, 006 r iOs
I Llefer'üBd.

i:-
I4 Ußpr.L

f:
15 Stalisi. Verlahren

1000 0
'13, lVarenn,rnmei

aloz ro ii i

1

'17 BesonderE il,1aBeinh€it
--l

I

."1

16 Er5ernasse ir kg

l 800

1g Slatrstrscher lVeri in voilen 0M

45100
18 Fecfrungsltctr:g in voller Dtvl

4 ts0O l

6 l'larcribezeichnung 7 Pls .l',ir

1-l
mit
mit

12 Si tzplätzen
3000 cm3 Hubraumund Dieselmotor

neuer Kle inbus

10 Art

Eil
11

2_l

12 Ernladehalen8 Best. l.ardtUrspr.'Rcg.

l]009h06
I Llelerbed.

-
I4 Urspr..L

1043 r

15 Statsi. Verfahren'13 Warennummer j0 s!_.184 18

l0
l7 Besondere Maßeinheil16 Eigennasse in kg

I 000

10 Statist scher We( in vollen DM

9800
'18 Rschnungsbetrag rr vollen DM

6 i. : etlleir'l'r,,.1,J

Gefriertruhe mit einem Inhalt von

300 Liter

I Lieferbed.

!:'l

10 Arl

EI I
1 I

9932
l2 ErnladehalenI Best-Land/Urscr'ßec

, iooz n io
14 Urspr.-L

2200 2

15 Staiist Verfahren'13 \y'iarennummEr

150
t7 Besondere MaReinheit

i025
16 Eigenmasse rn kg

-*]
19 Stetislischer \l1ert rn vollen D[4

75000
l8 RechrungsbetraE in vollen Dlul

7 Pos.-itir.6ry'l:tenbl:eichnung

.l
Haushal t s-St aubsauger

von 110 V

I Lieferbed.

irl
L-l

l0 Arttr 11 V 12 Einladehafent-7 Pos. Nr. I Best. Landi Urspr.'Reg

n 0Öz b iri'

14 Urspr.'L13 \y'/arennL:mrner

xrr ro qq 
i

'16 Eigenmasse tr k3

50 I.)
18 Rechni.:ngsheirag in volien 0fu1

lsoo

6 \y'Jerefbeitrrhnung

nicht nachfü1lbare
Taschenfeuerzeuge für Gas

EUR(}PAISCHEGTMEINSCHAFT UORDRUGK]I -.:...j... ,',.

LrtAnhang 5

{ilrfrA§rur

15 Statist Verlahren

1000 0

17 Besondere [/aßeinheit

10000t
19 Statistischer [/erl in vcllen DM

ErlfuGrungon:
iair ll lir:l ir'iirurl!ll, li E :'rirl ii

!il .lrjrfurL|]i! ar
il LiriIlhtli,ftjilril
'Llrl rlii a:L :,llr ii:l

I l,/eikefrs:)!Drrr

2 [ ]rL:rlrlltJiclt rtaEi 'lilitli:leil.i lrsllrun0sl:rfi

ril
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EURopi[ISGHEGEMETNscHAFr v0RDRUGKI{
noch Anhang 5

ilvrH§rArEingangKaufhaus Meier AG
Brunnenst raße
60599 Frankfurt am IN

2usak 00 Bundesl. FA 0I umsatzst. Nr 2 s67
Auskunftspflichtiger (Name und Anschrifl)

01
2 Monal/.lahr

M
3

Zusatz I ] Bundesl FA 
l

l)rittanmelder (Name und Anschrift)

4 Umsalzst.-Nr.

- Statistische Meldung -
Statistische Eundesamt

Au0enhandelsstatistik

0-65180 Wieshaden

5

001
I Vers.-Land/8es[ Feg.

a b

I Lieferbed l0 Arl 1 1

E 1 200
12 Entladehafen

8s16 71 00
l3 Warennummer

001
l4 Urspr.-L

4300 0
15 Statist. Verlahr€n

16 Frgenmasse in kg

l*----Boo --l 1000
l7 Besondere Maßeinheil

e lektr i sche Hausha 1t s-Ka f feemasch inen
1

7 Pos.-N6 Warenbezeichnung

18 Rechnungsbetrag in vallen DIV

39 s00
19 Statistrscher Wert in vollen DM

15
8 Vers..LandiBesL-Feg. I Lieferbed.

11
10 Art tl\/

g
1 12 Entladehafen

080s r0 0s
l3 Warennummer

011
l4 Urspr'L

4300 0
l5 Stalist. Verfahren

500
l6 Eigenmasse rn kg 17 Besondere fu1aßeinheit

frische Süßorangen der Sorte Navel
( t. Januar bis 31. l4ärz)

2
7 Pos. Nr.6 Warenbezeichnung

600
18 Rechnungsbetrag in vollen 0l\,4

560
19 Statistischer Werl in vollen []IV

007
I Vers.-Land/Best-Reg

b@
9 Lieferbed

11
10 An

I
1 1 12 EnlladehalenE ai_r

13 Warennummer

6110 10 31 007
14 Urspr-L

4300 0
15 Statist Verfahren

310
16 Eigenmasse in kg

300
17 Besondere lVaßeinheit

Strickjacken für Männer aus Schafwolle
3

6 lVarenbezeichnung 7 Pos.-Nr

18 Rechnungsbetrag in vollen Dl/

45000 44 500
19 Statistischer Wert in v0llen 0[/

00s o7
I Vers.-Land/8est Reg.

b

I Lieferbed.

51
l0 Art 11V

a
12 Entladehaten

8508 20 30
13 Warennummer

001
l4 Urspr.-L

4322 2
l5 Slatist. Verfahren

600
16 Eigenmasse in kg

200
17 Eesondere Maßeinhert

Handkreissägen mit Elektrouotor
4

6 Warenbezeichnung 7 Pos.-lJr.

18 Hechnungsbetrag rn vollen 0M

47 500
1g Statistischer Wert in vollen DM

Elänbruqm:
Feld 8a Veßendungsmitgliedstaat

8b: Beslimmungsregron
9 : Lieletbedingunq

l0 : Art des Geschäfts

Feid 1l: Verkehßzwerg
l2 : Entladehalen oder llughalen
14 Ursprungsländ

20 0rt/Dalum/Unterschritt desFrankfurt am Ma

Schmitt, Herber
Abteilungsleite

/Drittanmelders
lDt Fe
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Anhang 6

Befreiqngsliste

Befreit von der Anmeldung sind folgende Waren:
a) gesetzliche Zahlungsmittel, WerQapiere;
b) Waren zur Verwendung bei der Ersten Hilfe in Katastrophenfällen;
c) sofern sie für diplomatische und ähnliche Zwe*ke bestimmt sindj

1. Waron, für die diplomatische, konsularische oder ähnliche Immunität geltend gemacht werden kann,
2. Geschenke an Staatsoberhäupter, Regierungs- und Parlamentsmitglieder,
3. Gegensüinde im zwischenstaatlichen Amts- oder Rechtshilfeverkehr;

d) sofem der Warenverkehr vorübergehenden (weniger als 24 Monate) Charakters ist, unter anderem:
1. Messe- und Ausstellungsgut,
2. Theaterdekorationen,
3. Karusselle, Jahr:narktsattraktionen,
4. Berufsausrüstung im Sinne des Internationalen Zollübereinkommens vom 8. Juni 1968,
5. Spielfilme,
5. Geräte und Ausrüstung für Versuche,
7. Tiere für Wettbewerbe, Zucht, Rennen usw.,
8. Warenmuster (die Warenmuster sind auch dann befreit, wenn sie im Bestimmungsland verbleiben und

nicht Gegenstand eines Handelsgeschäfts sind),
9. Beförderungsmittel, Behälter und I-ademittel,

10. Umschließungen,
11. Irihgut (Warenbewegung ohne Entgelt),
L2. GeÄte und Ausrüstung für das Baugewerbe,
13. m Prüfungs-, Analyse- oder Versuchsauecken bestimmte Waren;

e) sofem sie nicht Gegenstand eines Handelsgeschäfts sind:
1. Orden, Auszeicbnungen, Ehrenpreise, GedenkmünzenundErinnerungszeichen,
2. Reisegeräte, -vevnhr und -gut einschließlich Sportgeräte, zu eigenem Gebrauch oder Verbrauch

mitgeführt, vorausgesandt oder nachgesandt,
3. Heirats-, Übersiedtungs- und Erbschaftsgut,
4. Särge, IJmen, Gegenst2lnde zur Grabaussghmückung und Gegenstände zur Erhaltung von Gräbern und

Totengedenkstätten,
5. Werbedrucke, Gebrauchsanweisungen, Preisverzeichnisse und sonstige Werbemittel,
5. unbrauchbar gewordene und nicht gewerblich verwendbare Waren,
7. Ballast,
8. Fotografien, belichtete und entwickelte Fitme, Entwärfe, Zeichnungen, PlanFausen, Manuskripte,

Akten, Verwaltungsdrucksachen, Urkunden, Korrekturbogen sowie jeder im Rahmen eines
innergemeinschaftlichen Informationsaustausch-s verwendete InformationstÄger,

9. Briefinarken,
10. pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung bei internationalen Sportveranstaltungen;

D Erzeugnisse im Rahmen von Abkommen über gemeinsame Maßnahmen für den Personen- und
Umweltschutz;

g) Waren im nichtkommerziellen Warenverkehr zwischen natürlichen Personen, die in den Randgebieten der
Mitgliedstaaten wohnen;

h) landwirtschaftliche Erzeugnisse, die von I:ndwirten auf Grundstücken erwirtschaftet wurden, die ntrar
außerhalb, aber dennoch in unmittelbarer Nähe des statistischen Erhebungsgebiets liegen;

i) Waren, die aus einem nationalen statistischen Erhebungsgebiet durch das Ausland - unmittelbar oder nach
beförderungsbedingtem Aufenthalt - wieder in dasselbe nationale statistische Erhebungsgebiet gelangen
(Zw i schenauslandsverkehr)
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Anhang 7

Mitgliedstaaten

Frankreich

Belgien

Luxemburg

Niederlande
(nur eurqräsche Gebiete)

Deutschland
(einschließlich Helgoland)

Italien

Vereinigtes Köni greich

Irland

Dänemark

Griechenland

Porürgal

Spanien

Schweden

Finnland

Österreich

ÜUge Gebiete

Monaco
San Marino
Andorra
Vatikanstadt

Anwendung des Intrastat - Erhebungssystems

Verwendung des
Vordrucks N

oder des Einheits-
, papiers (EP)

x N
EP
EP
EP
N

N

N

N

EP

N
EP
EP

N
EP
N
EP

N

N
EP
EP

N
EP
N

N

EP
EP
EP
N

N

EP
N

x
x

x
x
x

x
x
x
x

Überseeische D€partementsl )

Überseeische Gebiete2 )

Gebietskörperschaften3 )

x
x
x

Büsingen

Livigno
Campinoe

Kanalinseln
Insel Man
Gibraltar

Färöer Inseln
Grönland

Berg Athos

Kanarische Inseln
Ceuta
Melilla

Aland-Inseln

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

Verwendung des
Vordrucks N

oder des Einheits-

x N
EP
EP
EP

x
x
x

Anmerkuagea: 1) Mrrtioiqr", Guadeloupe, Guayaaa (Franz.), R6unioo
2) N"ukd"aooi"n, Polynesien, Wallio, Futuna
3) M"ron , St. Pierre, Miquelon 
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besondere Teile des
Hoheitsgebietes

Statistische Erfassung in
Deutschland als
Intrahandel Extrahandel

§tatistische Erfassung in
Dzutschland als
Lntrahandel Exbahandel
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